


Einführung. 
Die Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft ist in erster Linie der studierenden 

Jugend gewidmet. In knappster Form will sie den an den Universitäten vorgetragenen Lehr
stoff vorführen, eine Ubersicht bieten und zum Arbeiten anleiten. Aber sie will dem Studie
renden auch zeigen, daß er eine Kunst und kein Handwerk erlernt; daß "Lernen" hier heißt: 
die ganze Person einsetzen, nachdenken und an Hand der übera.ll angeführten Hilfsmittel 
weiterdenken, was andere gedacht haben. Vielleicht ist die Enzyklopädie aber auch dem 
Fertigen willkommen, der aus der ArbE>it des 'l'ages heraus einmal wieder das Ganze, wie es 
heute sich darstellt, übersohauen möchte, vielleicht auch dem Nichtfachmann, den Neigung 
oder Beruf an Fragen der Rechts- oder Staatswissenschaften heranführen. Beides wenigstens 
ist unser Wunsch. Die Vorarbeiten zu dem Unternehmen, das zunächst als Fortführung von 
Birkmeyers Enzyklopädie geplant war, waren bereits im Sommer 1914 abgeschlossen. Der 
Krieg gebot einen Aufschub und seine Folgen stellten das Zustandekommen zeitweilig über
haupt in Frage. Dem Mut der Verlagsbuchhandlung ist es zu danken, daß der Abschluß ge
lungen ist. Freilich, vieles hat sich auch für uns geändert. So fehlt der Name dessen, der 
1914 mit an die Spitze getreten war und bis zu seinem Tode das Unternehmen betreut hat: 
der Name von Franz von Liszt. Möge es den Herausgebern gelungen sein, das Werk in seinem 
Geiste fortzuführen! Die Herausgeber. 
Subslwibenten auf sltmtliche Beitrage erhalten das Gesamtwerk 
in der Reihenfolge des Erscheinens der ein~elnen Lieferungen 
~ einem gegenüber dem Ladenpreis um 10°/0 ermilßigten Preise. 

( 8 i e h e b e i l i e g e n d e B es t e ll k a r t e.) 
Von dem Gesamtwerk ist bereits erschienen: 

1. Rechtsphilosophie 2 .. Aufl. • ••..•• Prof.Dr. Mn: Ernst Mayert, Frankfurt a.M. 
2. Römische Rechtsgeschichte und System des 

Römischen Privatrechts ...•..•. Prof. Dr. Pa.ul Jörst, Wien 
S. Römischer Zivilprozeß •••.•.•.• Prof. Dr. I,eopold Wenger, Wien 
5. Grundzüge des deutschen Privatrechts •• Prof. Dr. Hans Pla.nitz, Köln a.. Rh. 
6. Rechtsentwicklung in Preußen •.••. Prof. Dr. Eberhard Schmidt, Kiel 
7. Bürgerliches Recht: Allgemeiner Teil 2.Aufl. Geh. Justizrat Prof. Dr. Andrea.s v Tuhrt, 

Ziirich 
8. Recht der Schuldverhältnisse 3. Aufl. . . . Prof. Dr. Heinrich Titze, Berlin 
9. Sachenrecht 2. Aufl. . . • . . • • . . . Prof. Dr. Julius v. Gierke, Göttingen 

Prof. Dr. Heinrich Mitteis, Beideiberg 
Prof. Dr. Julius Binder, Göttingen 

10. Familienrecht 2. Aufl. . • . • • • . • • 
11. Erbrecht . . . . . • . . • • • • • . . 
12. Handelsrecht mit Wechsel- und Scheckrecht 

2. Auflage • • • • . • • Geh. Hofrat Prof. Dr. Ka.rl Heinsheimer, 

18. Privatversicherungsrecht • • 

14. Urheber- und Erfinderrecht • 
15. Internationales Privatrecht . 
18. Konkursrecht • . . • . . . . . . 
19. Freiwillige Gerichtsbarkeit 2. Aufl .• 
21. Strafprozeßrecht 

22 a.. Preßrecht . . . • • • . • . . 
23. Allgemeine Staatslehre . • . . • 
25. Verwaltungsrecht . , • • . . . 
26. Osterreichiaches Verfassungsrecht 
27. Ausländisches Staatsrecht . 

28. Steuerrecht 2. Aufl. . • . 
29. Kirehenrecht . • . • . . 
31. Arbeitsrecht 3. Aufl. • . • 
81 b. Fürsorgerecht . . . • . . . . . 
34. Geschichte der Volkswirtschaftslehre . 
35. Ordnung des Wirtschaftslebens 2. Aufl. 
89. Gewerbepolitik . . 

43. Versicherungswesen • . 

Beideiberg 
Geh. Hofrat und Geh. Justizrat Prof. Dr. Victor 

Ehrenberg, Göttingen 
Geh. HofmtProf.Dr.PhilippAllfeld,Erla.ngen 
Prof. Dr. Ka.rl N eumeyer, München 
Geh. Hofrat Prof. Dr. Ernst Jaeger, Leipzig 
Prof. Dr. Friedrich Lent, Erlangen 
Geh. Hofrat Prof. Dr. Karl v. Lilienthai t, 

Haideiberg 
• Privatdozent Dr. H. Mannheim, Berlin 
. Prof. Dr. Hans Kelsen, Wien 
. Prof. Dr. Waltor Jellinek, Kiel 
. Ministerialrat Prof. Dr. Leo Wittmayer, Wien 
. Prof. Dr. Hans Gmelin, Gießen, und Prof. 

Dr. Otto Koellreutter, Jena. 
. Prof. Dr. Albert Hensel, Bonn a.. Rh. 
. Geh. Justizrat Prof. Dr. Erwin Ruck, Basel 
. Prof. Dr. Wa.lter Kaskel, Berlin 
. Stadtrat Dr. H. Muthesius, Berlin 
. ProfeE!Eior Dr. Edgar Salin, Basel 
. Geh.Reg.-RatProf.Dr.WernerSom bart,Berlin 
• Geh. Legationsrat Prof. Dr. Kurt Wiedenfeld, 

Leipzig 
Regierungsrat a. D. Dr. Fritz Herrmanns· 

dorfer, Ha.mburg 
48. Gesellschaftslehre • • . . Prof. Dr. Ca.rl Brinkmann, Heidelberg 
51. ChemischeTechnologie . . Prof. Dr. Artbur Binz, Berlin 

Eine Übersicht sämtlicher Bände siehe 3. und 4. Umschlagseite 
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§ 1. Der positiv-rechtliche Lmfang der }'G. 
I. Den Kern der FG. bilden die im RcichsgeHctz über die An

gelegenheiten der :FG. vom 17. ö. 1898 ("l<'GCi") behandelten Verfahren 
Die Zugehörigkeit bestimmter Angelegenheiten zur FG. ergibt sieh aus die::;cm Gesetz 
in Verhindung mit Bestimmungen des materiellen Rechts, insbesondere des BGB. 
und HGB. 

Daneben finden sieh auch in andern Beieht-:geseb:cn Vort-:chriftc•n, durch die An
gelegenheiten der FG. den Gerichten (z. B. StrGB. §55) oder andern Behörden über
tragen sind (z. B. den Standesämtern die Beurkundung des Perlionenstandes durch 
das PStG., den Grundbuchämtern die Grundbuchsachen durch die GBO .. den Vor
mundschaftsgerichten und den Jugendämtern die Fürsorgeerziehung durch das 
Reichs-Jugendwohlfahrtsgesetz vom 9. 7. 22). 

Am wichtigsten sind die den Gerichten durch Reich:ogeRdz über
tragenen Angelegenheiten. Es sind dies in der Hauptsache l. die Verrich
tungen des Vormundschaftsgerichts (angeordnet im BGB. und J\VG., ins
besondere bei Vormundschaft und Pflegschaft, im Falle der elterlichen Gewalt und 
in Ehesachen), 2. die Verrichtungen deR Nachlaßgerichts (angeordnet ehen
falls im BGB., insbesondere die :Fürwrge für den Nachlaß, Anordnung der Xachlaß
\'erwaltung, Eröffnung der Testamente, Ansstellung des Erbscheins, Auseinander
setzung), 3. die Beurkundung von Rechtsgeschäften, 4. die Führung einer 
Reihe von Registern (besonders des Vereins-, Güterrechts- und Handelsregisters). 

II. Auch Landesrecht kommt für die FG. in Betracht. 
I. Es ist vorbehalten auf den Gebieten, die auch materiellrechtlich durch das 

EGBGB. dem Landesrecht vorbehalten sind - FGG. § 18!), z. B. Familienfidci
kommit-:sc, Z wangRerzieh ung. 

2. Der Landesgesetzgebung ist mehrfach vorbehalten, an Stelle reichsreehtlich 
bestimmter Behörden (besonders der Gerichte) :tndere Behünlen mit bestimmten 
Aufgaben der FG. zu betrauen- FGG. §§ Hll, 193, HJU: EGBGB. §§ 141, 147: 

:3. Die Landesgesetze können VorschriftPn zur Ergänzung und Ausführung des 
FGG. (ebenso des JWG.) erlassen (auch auf den durch diesPs Gesetz geregelten Ge
bieten), da,; FGG. ist also keine Kodifikation. (Beispiele: Kostenreghmg, Volbtrek
kung, Amtsstellung des Notar8, Einsicht dPr Register.) 

Von den BefugnisRen von 1-3 hat die Landesgesetzgebung auch Gebrauch 
gemacht, in AG. zum FGG. oder zum BGB., in Preußen durch ein besonderes .FGG. 

§ 2. Das WPs!'n d!'r FG. 
Die Be,;timmung des \Vescns der FG. bedeutet den Vcr,;nch, die im INiG. lwhan

delten Rechtsgebiete unter znsammenfassende einheitliche Ge;-;ichtspunkte zu 
bringen und danach ihr auch andere Materien anzugliedern, die außerhalb des FG G. 
geregelt sind. Sie ist rwt\n'ndig, weil die ZnsammenRtdlung des Gesetzes nur eine 
mehr oder minder zufällige und willkürliche Ü;t und eine Entwicklung ll!l(l Au~
gestaltung, wie sie jedes gedanklich geordnete }::,eehtsgebiet braucht, die FG. aber 
in besonders hohem .Maße, nur möglich i:-;t, wenn eine feste unrl klare Grundlage 
gelegt ist. Die FG. ist eine Verfahrcnsregelung, und deshalb ist eine Abgren
zung von anderen Verfahren notwendig. \Vährend diese gegenüber Strafprozpß und 
Verwaltungsverfahren einfach durch den Gegenstand des Verfahrens erfolgen kann-

Lent, Freiwillige Gerichtsbarkeit. ~- Aufl. l 



}'rl'iwilligc Gcrichtsbnrlwit. 

lwi der FC. ,;ind f'S PriYatrf'ehtc -,ist ;.;ic dem ZivilprozeH gegenüber zunächst 
durch den Zweck möglich, den rf'chh;politischen Erfolg, um dc~-;sentwillcn das 
\'erfahren eingerichtet i:,;t. 

Die FG. umfaßt aber so mannigfaltige Angelegenheiten, daß eine einheitliche 
alle erfassende Zweck b c stimm nn g nicht möglich ist. Wenn die Gestaltung 
als Zwf'ck der FG. dargc·stellt wird, ::;o paßt das z. B. für die Vormundschaft nicht, 
die doch zunächst den Schutz von Person und Vermögen des :Mündels bezweckt. 
Vielmehr sind die AngelegPnheiten der FG. in zwei große Gruppen zu ordnen, 
die wesentlich verschieden sind. Bei der einen steht allerdings die Gestaltung 
im Vordergrunde; zu ihr gehören hauptsächlich die Beurkundung, die den 
Privatpersonen die Rechtsgestaltung entsprechend den Formvorschriften der mate
riellen Gesetze ermöglicht, und die Registerführung, diese nicht nur in den Fällen, 
in denen eine Eintragung konstitutiver Natur ist, sondern auch da, wo sie nur dekla
ratorisch wirkt, ·weil doch immer gewisse neue Wirkungen (z. B. gegenüber Dritten) 
ausgelöst werden. Die andere Gruppe umfaßt besonders die Vormundschafts
und Nachlaßsachen; hier dient das Verfahren dem Schutz, der Sicherung 
von Person oder Vermögen, nur gelegentlich ermöglicht sie auch die Gestaltung 
(z. B. bei Genehmigung von Ge;;chäftcn des Vormundes). 

Zieht man demgegenüber den Zivilprozeß zum Vergleiche heran und stellt man 
fest, daß dieser zwar vorwiegend der Sicherung bestehender Rechte dient, ausnahms
weise (bei den Gestaltungsklagen) aber auch der Gestaltung, so ergibt sich, daß die 
FG. durch den Zweck sich nicht durchweg und nicht sicher vom ZivilprozeH ab
grenzen läßt. 

Der Gegensatz von streitiger und nicht streitiger Gerichtsbarkeit, der in den 
hergebrachten Bezeichnungt>n angedeutet ist, trifft nicht mehr zu. Denn ein Rechts
streit ist, wie Anerkenntnis-, Mahn- und Versäumnisverfahren zeigen, im ZP. nicht 
mehr erforderlich, andererseits ist das Fehlen des Streites für die FG., wenn man 
von der Beurkundung absieht und überwiegend auch von der Registerführung, nicht 
mehr charakteristisch (man dt>nke nur an Entziehung der elterlichen Gewalt, Für
sorgecrziehung, Ersetzung der Zustimmung usw.). Dagegen ist die Art des Streites 
in der FG. und im ZP. meist sehr verschieden: Hier dreht es sich um die Frage, 
ob ein Recht besteht, also um das, was ist, dort um die Maßnahmen, die das Gericht zu 
zu treffen hat, um das, was geschehen soll. Nur die Gestaltungsklagen des ZP. 
fallen aus diesem Schema heraus, da auch bei ihnen die künftige Gestaltung der 
Hauptgegenstand ist, nicht die gegenwärtige Rechtslage. 

Aber die Art des Streites ist bei FG. und ZP. auch insofern verschieden, als im 
Zl). sich gleichberechtigte Parteien gegenüberstehen, deren Streit das Gericht zu 
entscheiden hat, in der FG. aber, wenn Streit ist, zumeist ein Beteiligter gegen Maß
nahmen des Gerichts ankämpft, dem er nicht als gleich berechtigt gegenüber treten 
kann. Nur ausnahmsweise kennt auch die FG. einen Streit zwischen zwei Gegnern 
mit gleicher Stellung im Verfahren (vgl. BGB. §§ 1357/58, "echtes Streitverfahren", 
§ 9 II); diese Angelegenheiten hätten an sich auch dem ZP. zugewiesen werden 
können. 

Die letzte stets zutreffende Abgrenzung von FG. und ZP. kann nur der Gegen
satz der Mittel liefern, mit denen der Streit, das Verfahren überhaupt be
endet ·wird. Der ZP. schließt, wenn er überhaupt zu einer sachlichen Entscheidung, 
Reinem Ziele, kommt, mit einer unangreifbaren bindenden Feststellung, die Ur
teile haben "materielle Rechtskraft". Die :FG. bietet mehr das Bild einer Ver
waltung, die eingerichtet oder überwacht wird (Vormundschaft), und führt bei 
sachlicher Entscheidung zur Anordnung oder Ablehnung einer die Rechtslage um
gestaltenden konstitutiven Entscheidung, die deshalb der materiellen Rechtskraft 
nicht fähig ist. Aber auch gegenüber den Konstitutivurteilen des ZP. besteht ein 
Unterschied. \Vährend diesen ein privates Recht auf die Gestaltung (z. B. auf die 
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Scheidung) zugrunde liegt und festgeKtellt wcrdPu kann, fehlt (:'ill solches bei den 
Entscheidungen der FG., es kann daher auch kcilw Feststellung erfolgen (z. B. gibt 
es kein private:-; Recht auf Entziehung der elterlichen Gewalt, auf Fürwrgcnziehung, 
auf Wiederherstellung der Schlüsselgewalt). Der ZP. stellt stets, die FG. nie 
ein Recht autoritativ und bindend fest. 

Diese theoretische Abgrenzung wird durchbrochen, indem dnrch die pof.litivc 
Gesetzgebung einige Gegenstände aus der FG., zu der sie begrifflich gehören, lwraus
genommen und dem ZP. angegliedert sind, nämlich das Entmündigung::;- und Auf
ge hotsverfahren. 

]'erner sind nicht alle Angelegenheiten der FG. im FGG. geregelt, sondern ein 
Teil auch in SpezialgeHetzen behandelt, so das Grundbuchwesen, die Beurkundung 
des Personenstandes und die Jugendfürsorge. Auch enthält das materielle Recht, 
z. B. das BGB., einzelne Verfahrensvon;chriften (z. B. Testamentserrichtung und 
Erbscheinausstellung). 

§ 3. Geschichte. 
Die FG. hat auf zwei Gebieten eine lange Entwicklung hinter sieh. im Yor

mundRchaftswesen und in der Beurkundung. An diese beiden haben sich die anderen 
Angelegenheiten allmählich angeschlossen, an jenes besonders die Nachlaßsachen, 
an diese das Registcrwescn. Schon das römische Recht kennt eine obrigkeit
liche Mitwirkung bei der Vormundschaft, so bei Bestellung und Entlassung der 
tutores und curatores, später auch bei der Verwaltung (Veräußerung von Mündel
grundstücken). Auch die Entmündigung wegen Verschwendung findet sich schon 
früh. Als Vorläuft>r der Beurkundung, weil denselben rechtspolitischen Zwecken 
dienend, ist die formelle Mitwirkung des PrätorR beim Abschlusse bestimmter 
Rechtsgeschäfte, vor allem bei der in jure cessio, zu nennen. 

Das deutsche Recht des Mittelalters bildete die Formalisierung der RechtA
geschäfte reich aus. Aus ihm stammt die gerichtliche Auflassung der Grundstücke, 
aus der sich die Einrichtung der Grundbücher entwickelt hat, und die Schaffung 
besonderer Urkundsbchürden, der Notariate. Auch das Vormundschaftswesen 
wurde erweitert, die Fürsorge für den Nachlaß trat hinzu. Das Verfahren wurde 
nur z. T. gesetzlich geregelt; von Reichsgesetzen sind zu nennen die Reichsnotariats
ordnung von 1512, die Reichspolizeiordnungen von 1548 und 1577. Später blieb die 
Regelung der Gesetzgebung den Territorien überlassen, Preußen z. B. behandelte 
die FG. in der Allgemeinen Gerichtsordnung von 1795. Bei der Entwicklung spielte 
aber auch der Gerichtsgebrauch eine große Rolle. 

Eine umfassendeN euregdung wurde notwendig durch die große Gesetzgebung 
des neuen Deutschen Reiches über das materielle Recht, die Ausarbeitung des 
BGB. Daher wurde ein Entwurf für ein Gesetz über FG. 1881 fertiggestcllt, 1888 
erweitert, von der Kornmission aber nicht mPhr durchberaten, Rondern 1897 glPich 
dem Bundesrat vorgelegt und von ihm dem Reichstag. Am 20. 5. 18()8 wurde das 
Reichsgesetz über die Angelegenheiten der FG. im Reiclu;gcsetzblatt verkündet. 

Ii -1. Literatur. 
Der geschicchtlidlC Vv'erdegang der FG. und die ziemlich willkürliclw Zusammenstellung 

der nicht durchweg in einem inneren Zusammenhang stPlwndcn Angekgenheiten hat PS mit sich 
gebracht, daß in der wissenschrrftlichen Behandlung die Form der Kommentare bei \H'item 
überwü·gt und systematische Darstellung selten ist. Der Rechtsprechung kommt in allen Einzel
fragen besondere Bedeutung zu, während die im Gesetz nicht behandelten Grundfragen nur 
selten von ihr erörtert WPrden. 

Der umfangreichste Kommentm· ist der von 8cnLEGELBERGEH, ] H2i, der über alle .Fragen 
und die Spezialliteratur rciche Nachweise enthält. An weitcrPn Kommentaren sind ?:U nennen: 
BIRKENBIHL 1900, CAHLEBACH l!Jl3, DoRNEit 189!), EBER'r-Dt:DEK ]()08, }'ucns 19()i, JoSEF 
1906, KEIDEL l90i, lÜl:SNITZ ]()00, \VEISSLEH 1()00, WELLSTEIN ]!)06. 

Systematische Darstellungen sind von NGSSBAl'~I 1900, JosEF 1902, ferner von DoR~ER 
in Kohlcrs Enzyklopädie 1!!13, neuerdings von LENT 1!!22. 

1* 



4 Freiwillige Gerichtsbarkeit. 

Von den ZeitH<:hriften enthalten Yiele Aufsät?.e, besomlers das Zentralblatt fiir Freiw. Gc•r. 
nnd die Zeitsehr. fiir Zi,<ilprozeß. ])ie Rechtsprechung ist niedergelegt Yor allem in den ~amm
lungen der Entscheidungen dc•s Rei<ehsgerichts in ZiYilsachen und dc>r Entscheidungen drr 
() bL•rLmtlesgeric h t C'. 

§ 5. Dil' Bt>hönlt>n tlt-r FG. 
I. Durch das I1winandngreift>n von Reichs- und Landesgesetzen ist die Zu

ständigkPit in ckr FC. nach drei Gruppen zu ordnen: 
l. Zuständigkeit für reichr-;rcchtlich gPordncte Angelegenheiten 

auf Grund HeichRrPchts: 
2. Zuständigkt,it für reichouechtlich geordnete Angelegenheiten 

auf (irund Landesrcchtr-; (Yorbehaltc•): 
:3. Zuständigkeit für landesrechtlich geordnete Angelegenheiten, stets auf 

Grnn<l Landesrecht>;. 
Zuständig in Gruppe 1 sind: 
a) die Gerichte, meist durch Anordnung im materiellen Recht (BGB.und 

HCB.) in Form einer Zuweisung an die Gerichte schlechthin oder an Vormundschafts
oder Nachlaßgericht. 

Dct diese Angelegenhl'iten (\'ormtmtlf;chafts- und Nachlaßsachen. Hcgistt>r
führung. Beurkundung, Handelssachen) den ~weitaus größten Teil der :FG. ausmachen. 
l'ind die ordentlichen Gerichte die hauptsächlichen Träger der FC. 

h) andere Behörden und Beamte, insbesondere die Notare für Be
urkundung von Rechtsgeschäften ("notarielle Beurkundung'·), die Jugendämter 
(J\VG.) für die Amtsvormundschaft. 

c) nach der "Entlastungsnovelle" vom II. :~. 1 H21 die Gerichb;schreiber auf 
Grund Ermächtigung der Landesjustizverwaltung. 

2. Vorbehalte zugunsten des Landesrechts, insofern dieses auch andere Be
amten und Behörden statt der durch Reichsrecht berufenen, insbesondere auch 
Rtatt der ordentlichrn Gerichte, berufen kann, finden sich für Vormundschaftssachen 
in EGBGB. § 147 (benutzt in Württemberg), für Nachlaßsachen in EGBGB. § 147 
(VVürttemberg, Baden), J1'GG. § IH3 (Bayern), für Beurkundungen in EGBGB. § 142 
und vor allem § 141, ~wonach das Landesrecht bestimmen kann, daß für Beurkundung 
von Rechtsgeschäften nur die Gerichte oder nur die Notare zuständig sein sollen. 

3. Anch bei dm Iandesrechtlichen Angelegenheiten überwiegt die Zm;tiindig
keit der ordentlichen Gerichte; danc·ben sind auch besondere Gerichte, Notare, 
Gemeindebeamte lwrnfen. 

II. Da das FGG. keine Bestimmungen über Gerichtsverfassung enthält, die 
Zuwei~tmg aber an die ordentlichen Gerichte erfolgt ist ohne irgendwelche Zusätze. 
die auf Abweichungen hin(leuten, müs~en die ordentlichen Gerichte in der 
FG. dieselbe VPrfassung haben als in dPr streitigen Gerichtsbarkeit, 
obwohl das CYG. unmittelbar nicht für die .FG. gilt. Die lkichsgesetzgcbung hat 
die Regelung der GerichtiWl~rfm.;sung für diP FG. nicht einfach dem Landesrecht 
überlassen. 

Daher richtet sich die Fähigkeit >~Um Richteramt nach GVG. §§ 2ff., die Aus
gestaltung des J{ichteramts nach GVG. §§ l, ß-H (die Gerichte der FG. sind daher 
unahhiingig und nur dem Gesetz unterworfen), auch die Bildung a],; Einzel- und 
Kollegialgerichte und die Besetzung nach GVG. und der Vcrordn. v. 4. l. 24 
(RGBI. S. 1ö) (die Amtsgerichte mit Einzelriehtern besetzt, alle übrigen Kollegial
gerichte). Nur die Haftung der Richter auf Schadenscrsatz wegen Verletzung der 
Amtspflicht it->t eine andere alR im ZP., da BC"}B. § 839 I, ITT, nicht aber § 8:3H II 
gilt, eine günstige Sonderbrstimmung nur für den Prozeßrichter ("Urteile" gibt 
es in der FG. nicht). 

Die Notariatsverfassung ist dPm Landesrecht überlassen (Preußen FGG. §§ 72f. 
Bayern Notariatsgesetz v. 18HH). Es finden sich zwei Systeme: Nach dem einen 
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wird daR Amt dem Notar persönlich ülwrtrag<:>n, nwü;t Pinem Rechtf;anwalt, ohne 
Gehalt nnd Ruhegehalt, nach dem andcrn (in Bayern) Ü;t das Notariat eine öffent
liche Behörde, lwi der der jeweilige Notar der Amtsnachfolger Reines Vorgänger;; 
ist und das Amt alR all<:>inigen Beruf ausübt. 

III. Saehlieh zu;;tändig nach H,eichsrecht ist: 
in l. Instrtnz das Amtsgericht (denn ein ROiches ist nach FGG. § :3;) da:; 

Vormnndschafü;gcricht, nach FGG. § 42 das Nachlaßgericht, nach FGG. § U:i, 
BGB. §§ 21, 15;)8 das RegiRtergericht, nach .FGG. § lß7 das Bcurkundungsgcricht; 
vgl. ferner :FGG. § 145), nur ausnahmsweise das Landgericht (FGG. §§ 14:3, 147, 
l5!l, 161, 164; 

in 2. Instanz- als Bcschwcrcl<:>gericht -das Landgericht (FGG. § l!l): 
in :3. Im;tanz - auf weitere Beschwerde hin - das Oberlandesgericht 

(FGG. § 28), in Ausnahmefällen (FGG. § 28, vgl. unten§ 14) das neichsgericht. 
Die örtliche Zuständigkeit i,;t nicht allgemein, sondern nur für bestimmte 

Angelegenheiten geregelt. Sie richtet sich überwiegend nach dem inläncliRchen 
Wohnsitz des Hauptbeteiligten (FGG. §§ :3ß, 37, :38, 3H, 4:3, 45, 67, 7:3, BGB. § ];);)8), 
z. B. des ::VIündeh.;, oder nach der Handelsniederlassung oder dem Sitz (BGB. § 21, 
HGB. §§ 2\l, Hl;i, :320), mehrfach auch nach dem Hervortreh•n des Bedürfnist-iet-: cler 
Für,;orge (l?OG. §§ :36, :38, 3\l, 41, 44, 74, .JWG. §§ 7, :325, 68). ~Für Beurkundungen 
ist jedes Gericht bzw. jeder Notar zuständig, ohne Hücksicht auf \Vohnsitz der 
Parteien, Erfüllungsort oder belegPrle Sache, im InterPsse der Verkehn;erleichternng 
und eineR persönlichen Vertrauensverhältnisses zu der Urkundt>persou, aber mit 
Beschriinkung de;; Gerichts und Notars auf seinen Amtsbezirk. 

Bei .Zuständigkeit rnehrerpr Gerichte gPbührt demjenigen der Vorrang. da,; 
zuerst in der Sache tätig geworden ist (FGG. § 4). Bt>i Ungcwißheit odPr Streit 
über die örtliche Zuständigkeit sowie bei rechtlicher oder tatsäch licht•r Verhimle
rung des zuständigen Gerichts bestimmt das höhere Gericht die Zuständigkeit 
(FGG. § ii). 

Eine Vereinbarung unter den Beteiligten ist über die Zu,;tändigkcit im Gt•setz 
nicht erwähnt und nach der Stellung der Beteiligten im Verfahren (vgl. § 6) als un
zulässig anzusehen. Die einmal begründete Zuständigkeit dauert fort, was bei den 
naturgemäß sich auf längere .Zeit erstreckenden Verrichtungpn (z. B. der Vormund
schaft) wichtig ist; so bleibt das Vormundschaftsgericht auch nach Xnderung des 
\Vohnsitzes des Mündels zuständig. Doch ist die Abgabe einer Vormundschaft Yom 
zuständigen Gericht an ein andt<res Gericht möglich (FGG. § 46, JWG. §§ :3\l, ii7, l\3). 

IV. Ausschluß des Richters. 
Wie im Prozeß, so ist auch in der FG. der Ausschluß eines Richters von der 

Ausübung des Richteramts vorgesehen, um die Objektivität der Hechtspflege und 
das Vertrauen auf sie zu wahren. 

Nach FGG. § 6 ist Grund für den Ausschluß die Beteiligung des Richters 
oder seines Ehegatten (Ges. über Zulassung der Frauen vom 11. 7. 22) oder naher 
Venvandter an der Angelegenheit, mit der er befaßt ist. Unter BetPiligung ist 
eine materielle Verbindung mit der Angelegenheit zu verstehen, nicht die tatsäch
liche Teilnahme an einem Verfahren (Anregung seiner Einleitung, Auskunft, Zeug
nis), nicht dafl bloße Interesse, sondern das unmittelbare Betroffenscin, die ::\Iög
lichkeit einer Einwirkung des Verfahrens auf Rechte oder Personen. \Vt<ll'her Art 
diese Einwirkung ist, richtet sich nach der Art der Angelegenheit. Beteiligter im 
Sinne von ]'GG. § 6 ist, wessen Rt<chte durch das \'erfahren oder die in ihm er
gehenden Entscheidungen umgestaltet oder gesichert wcnlcn können (ob es zu der 
Wirkung kommt, ist unerheblich, bei Beginn des Verf;threm; auch nicht mit Sicher
heit vorauszusehen.) In dieeHr ::\löglichkeit, von dem Verfahren betroffpn zu WPrden, 
liegt der Ausschluß der Objektivitiit, um dcssentwillen der Aw.;schluß vom Richter
amt bestimmt ist. 
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Beteiligt an der Vormundschaft ist das Mündel, nicht der Vormund, dieser nur 
bei einzelnen Angelegenheiten, wenn :;eine Rechtsstdlung berührt wird (Entlassung, 
Ablehnung, Ordnungsstrafen), bei Genehmigung Yon Rechtsgeschäften auch der 
Vertragsgegner. Dalwr kann Yormundschaft::;richter nicht sein, wer zu dem Mündel 
in nahen Beziehungen nach FGG. § G, Nr. 2~4 steht, wer ::;elbcr oder wessen naher 
Verwandter mit dem l\Iümlcl das zu genehmigende Geschäft abgeschlossen hat oder 
abschließen wilL dagegen regelmüßig ein naher Verwandter des Vormunds (obwohl 
praktisch nicht unbedenklich!). 

Ferner ist am;ge8chlosscn. wer als Vntreter eines Beteiligten bestellt oder ge
setzlicher Vertreter eines solchen ist: daher kann Richter und Vormund nicht ein 
und dieselbe Person sein (was allerdings auch ohne ausdrückliche Bestimmung als 
ausgeschlossen gelten müßte). 

Da die Ansschließungsgründe erschöpfend aufgezählt sind, kommen andere 
als die in FGG. § G genannten nicht in Frage, z. B. ist anders als im ZP. nicht auB
geschlosHeJL wer in der Sache als Zeuge ()(ler SachYcrständiger Ycrnommen ist oder 
in einer früheren Instanz bei der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat. 

Im Gegensatz zum ZP. gibt es kein Ablehnungsrecht für die Beteiligten, sondern 
nur eine Selbstablehnung des Richters (FGG. § ß). Die Grundsätze Yon FGG. § ß 
gelten nicht für die Beurkundung (FGG. § 170, Ygl. § l f) TI), dagegen meist für die 
landesrechtlich geordneten Angelegenheiten durch Übernahme scitem; des Landes
rechts (z. B. Preußen, Bayern). 

Y. Amtshandlungen eines Raddich unzuständigen Gerichts sind 
nichtig, dagegen machen örtliehc Unzuständigkeit und Ausschließung 
eines Richters die Amtshandlungen nicht unwirksam (F'GG. § 7). 

Dieser Grundsatz ist angemessen, weil im Rechtsverkehr diese 1\liingd nicht so 
leieht (oder gar nicht) erkennbar sind, wie die sachliche Unzuständigkeit: die Folgen 
der Nichtigkeit aber sind so schwerwiegend (der Vormund ist nicht gesetzlicher 
Vertreter, der für volljährig erklärte bleibt minderjährig, die Aktiengesellschaft ent
steht nicht), daß ihre tunliebste Einschränkung begreiflich ist. 

Die Amtshandlungen eines örtlich unzuständigen Gerichts oder eines aus
geschlossenen Richters sind aber mit Beschwerde anfechtbar; jedoch hat die Auf
hebung keine rückwirkende Kraft, da sonst doch Nichtigkeit vorläge; der Vor
mund muß also entlassen "\Yerden, ist aber bis zu seiner EntlasHtmg Vormund. 

Erklärungen gegenüber einem örtlich unzuständigen Gericht (oder einem aus
geschlossenen Richter) fallen nicht unter FGG. § 7, weil keine Amtshandlung des 
Gerichts vorliegt, aber müssen als gültig gelten, wenn das Gericht die Erklärung 
entgegennimmt und wie ein zuständiges damit Yerfährt, ferner auch, wenn die Er
klärung an das zuständige Gericht weitergegeben wird und diesem zugeht. Der 
RechtsYerkehr darf durch Fehler der Behörde nicht geschädigt werden und muß, 
wenn er nicht auf die Unrichtigkeit der Adresse aufmerksam gemacht wird, auf die 
Gültigkeit der Erklärung vertrauen können. 

§ 6. Die Beteiligten. 
I. Der Parteibegriff, wie er im Str.- und besonders im ZP. herausgebildet 

ist, ist der F G. fremd. Wenn der Kläger den ZP. in Gang setzt, beginnt das 
Verfahren der FG. meist von Amts wegen; im Gegensatz zurn ZP., in dem die 
Parteien Bestimmung des Streitgegem;tandes und Disposition über ihn haben, vor 
allem aber mit der V crantwortung für das tatsächliche Vorbringen belastet, dafür 
mit dem Monopol desselben nnd mit weitgehenden Rechten im Verfahren aus
gestattet sind, herrscht in der l<'C. die Offizialmaxime und sind den Beteiligten 
in bezng auf das Verfahren so gut >Yie keine Lasten und HPchtc gegeben (vgl. § 9 II). 

Eine Art Parteibegriff muß nur deshalb für die :FG. gefunden 
werden, \\'eil in F G G. §-15 die Vorschriften d ier ZPO. ü bn den- Zeugen-
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beweis (und in ]'GG. § 14 die über das Armenrecht) für entsprechend anwend
bar er klärt sind, der Zeuge der ZPO. aber in begrifflichem Gegensatz zur Partei 
steht (und das Armenrecht nur für die Parteien gegeben ist). Die Annahme aber, 
es gebe in der FG. keine Partei und keinen Parteieid, folglieh auch niemand, der 
nicht Zeuge sein könnte, und auch niemand, der wegen Verwandtschaft usw. mit 
einer Partei ein Zeugnisverweigerungsrecht habe, ist nicht haltbar; denn damit 
würde für die FG. ein fast ausnahmsloser Aussagezwang eingeführt, während im 
ZP. die Partei und wegen Beziehungen zu ihr zahlreiche Zeugen von der Aussage 
befreit sind und selbst im StrP. der Angeklagte (und wiederum auch die Zeugen) zu 
keiner Aussage gezwungen wird, obwohl es sich doch im StrP. sogar um öffentliclw 
Interessen handelt. Es muß daher ein Parteibegriff für die FG. gefunden werden. 
lediglich um diese Personen ähnlich wie die Parteien des ZP. von dem Aussagezwang 
zu befreien und ihnen nahestehenden Personen das Zeugnisverweigerungsrecht 
(nach ZPO. § 383, l-3) zu verschaffen. )lan wird ihn auf diejenigen Personen be
schränken müssen, gegen die ein Verfahren sich richtet, so daß es bestimmungs
gemäß mit einer ihnen ungünstigen, ihre Hechte und Rechtsstellung beeinträchtigen
den Entscheidung abschließen kann, z. B. die Eltern im V erfahren auf Entziehung 
der elterlichen Gewalt, der Vormund bei Entlassung oder Ordnungsstrafen, bcidc 
Teile im Verfahren nach BGB. §§ 13:57/58, der von der Ordnungsstrafe Bedrohte in 
Hegistcrsachen. Diese Personen (oder ihnen nahestchcnde) zu zwingen, gegen ihre 
eigenen Interessen auszusagen, verstößt gegen Grundsätze einer vernünftigen Hecht,.;. 
pflege, die im Str.- und ZP. deutlich ausgebildet sind. 

Zum Unterschied vom ZP. wird aber der gesetzliche Vertreter einer solchen 
Partei zeugnisfähig sein, weil es keinen Parteieid gibt und er, ·wenn er nicht Zeuge 
sein könnte, als Beweismittel ausgeschaltet wäre. 

Für das Armenrecht ist der Parteibegriff aus seinem Inhalt herzuleiten, also 
daraus, daß es einstweilige Befreiung von den Gerichtskosten bedeutet. w·er solche 
zu tragen hat, richtet sich in der ]'G. nach Landesrecht, daher auch wer Partei in 
diesem Sinne, d. h. armenrechtsfähig ist. Aus dem Preußischen GKG. oder dem 
Bayrischen AGBGB. ergibt sich z. B., daß neben Antragsteller und Beschwerde
führer allgemein der, dessen Interesse durch ein Verfahren wahrgenommen wird 
oder in dessen Angelegenheit eine Verrichtung stattfindet, für das Armenrecht in 
Betracht kommt. Es muß beachtet werden, daß dies wieder ein ganz anderer Partei
begriff ist, als der im Gegensatz zum Zeugen oben gebildete; es fällt hierunter z. B. 
das Mündel in Vormundschaftssachen. 

Über diese beiden einzelnen Punkte hinaus läßt sich der Parteibegriff nicht 
erweitern. Irgendwelche andere Bedeutung hat er in der FG. nicht, ist auch nicht 
im Gesetz erwähnt. 

II. Das FGG. gebraucht dagegen häufig den Ausdruck "Beteiligte", ins
besondere in § 6, wo es sich um Ausschließung des Hichters handelt, und in § 13, 
wo ihnen das Recht eingeräumt ist, sich eines Vertreters oder Beistandes zu he
dienen und, wenn ein solcher auftritt, die Vorlegung einer öffentlich beglaubigten 
Vollmacht zu verlangen. Gemäß der für FGG. § 6 oben (§ 5 IV) gegebenen Auf
fassung ist auch für FGG. § 13 als Beteiligter der anzusehen, der von der 
Entscheidung des Verfahrens möglicherweise in seinen Hechten un
mittelbar betroffen wird. 

In den Bestimmungen von FGG. §§ 6 und 13 erschöpft sich aber die positi,~
rechtliche Bedeutung des Begriffs der Beteiligung; denn andere Rechte sind ihnen 
im Gesetz nicht eingeräumt (vgl. § 9 II). Die für das V erfahren wichtigsten Rechte 
sind besonders geregelt und so, daß sich der Kreis der Berechtigten mit dem der 
Beteiligten nur teilweise deckt. Das Antragsrecht in dem Sinn, daß ein V erfahren 
nur auf Antrag hin eingeleitet werden darf, ist in zahlreichen Einzd\Torschriften 
geregelt, insbesondere im BGB. (z. B. §~ 1357, 13;)8, 182lff.). Das Besch"·crderccht 
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ist durch l<'GG. §§ 20, 57 u. a. normiert (vgl. § 12). Die Bekanntmachung grricht
licher Ycrfügnngen an lwstimmte Personen ist durch FGG. § 16 vorgeschrieben. 
,Jedrsmal ist dem Kreise von Berechtigten nur das eine Recht verliehen, ohne ihm 
noch andere Befugnisse beizulegen. 

UI. Dagegen fragt sich, ob nicht ohne Vorschrift des Gesetzes dem Beteiligten 
wrnigstens das Recht zugebilligt wrrden muß, im Verfahren gehört zu 
werden. Die zahlreichen Einzdvorschrifton des BGB. geben kein einheitliches 
Prinzip. Den allgemeinen Grundsätzen einer gesunden Rechtspflege dürfte es aber 
nur entsprechen, wenn der Beteiligte, gegen den ein Verfahren sich richtet (im 
Sinne von I), wenigstens seine Anhörung verlangen kann. Was den Angeklagten 
des Strafprozesses, den Parteien des ZP., der Verwaltungs- und Disziplinargcrichts
barkeit recht ist, muß diesen Beteiligten billig sein, znmal die :Entscheidungen der 
l;'G. mit recht einschneidenden Wirkungen für ihn verbunden sein können; die 
Entziehung der elterlichen Gewalt bedeutet wahrlich mehr als der Verlust eines 
Prozesses oder eine Verurtc>ilung wegen Übc>rtretung 1 Diese Ergänzung des FGG. 
ist um so c>her möglich, als das Gesetz selber lückenhaft ist und der Durcharbcitung 
entbehrt, die andere große Gesetze aufweisen (vgl. auch JWG. § 65 II). 

Ebenso muß das Anhörungsrecht Antragsteller und Beschwerdeführer zu
gebilligt werden, bei ihnen aus der Erwägung, daß es nicht folgerichtig wäre, ihnen 
das Recht zn geben, ein Verfahren in Gang bzw. an die höhere Instanz zu bringen, 
ihnrn aber das Recht auf Anhörnng in dem Verfahren zu versagen. 

Zweifeln lüßt sich, ob auch den Beteiligten das Anhörungsrecht zu gewähren 
itit, in deren Intero~se dfts Verftthrcn stattfindet. Aber die Unterlassung der An
hörung schmeckt doch zu stark nach Bevormundung durch das Gericht, als daß sie 
mit dem Geiste der modernen Hechtspflege zu vereinbaren wäre. Wenn die An
hörung durch positiv-rechtliche Zusätze "wenn tunlich" u. dgl. eingeschränkt ist, 
so ist das begreiflich, um schleunige Entscheidungen fällen zu können bei Gefahr 
im Verzuge. Aber in solchen Fällen wird man die :Entscheidung nur als eine vor
läufige zn betrachten und die Anhörung danach zum Zweck der Nachprüfung (die 
ja nach :FGG. § 18 möglich ist) zu gestatten haben. 

Vorgeschrieben ist die Anhörung des Jugendamtes durch das Vormundschafts
gericht bei den ·wichtigsten Maßnahmen im Rahmen der Vormundschaft (JWG. § 43), 
bei Anordnung der Schutzaufsicht (§ i57) und der Fürsorgeerziehung (§ 65), aller
dings wohl mit Rücksicht auf den Charakt.er des Jugendamtes als Behörde, nicht 
weil es in seiner Stellung als Vormund zu den Beteiligten im Sinne des :FGG. gehören 
kann, und nicht nur, wenn dies der Fall ist. 

Mangels positiver Vorschriften steht die Form der Anhörung (mündliche Ver
nehmung, schriftliche Äußerung) im Ermessen des Gerichts. 

§ 7. Partei- und Prozeßfähigkeit. 
I. Die Parteifähigkeit kann in der FG. nur eine untergeordnete Rolle spielen, 

da ja keine Parteien mit bestimmten Rechten und Pflichten im V erfahren vor
handen sind. Es fragt sich nur, wer denn überhaupt Gegenstand eines Verfahrens 
sein kann, alo einer Sicherung oder Umgestaltung. Das läßt sich bei der großen 
Mannigfaltigkeit der Angelegenheiten der FG. nicht allgemein sagen, sondern nur 
nach der Natur der einzelnen Kategorio beantworten; so kommen für Yormund
Hohaftssachen und Güterrechtsregister nur physische, für Beurkundungen und 
Handelsregistersachen auch juristische Personen in Betracht. Da aber den Gegen
stand des Verfahrens immer ~Iaßnahmcn bilden, die auf Hechte oder Rechtsstellung 
Bezug haben, so kommen auch nur Gebilde in Betracht, die Träger von Rechten sein 
können. In diesem Sinne deckt sich die Parteifähigkeit derFG. mit der Rechtsfähigkeit. 

Das Antrags- und Beschwerderecht steht mithin auch juristischen Personen zu, 
soweit es nicht durch die Vorschriften des materiellen Rechts oder des FGG. oder 
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nach der Natur der Sache ausgcschlosRen ist. Beteiligt können auch juristische Per
sonen sein, was für F'GG. §§ 13 und 16 praktisch in Betracht kommt. 

li. Die persönlichen Voraussetzungen für das rechtRwirk.;ame Handeln im 
Verfahren sind im Gesetze nicht geregelt. Im Gegensatz zur hcrr::;chenden ::\Icinung 
muß die Prozeß-, nicht die Geschäftsfähigkeit zugrunde gelegt 
werden. Denn das Handeln in der FG. steht dem im Prozeß, also der Prozeßhand
lung, viel näher als dem Rechsgeschiifte des bürgerlichen Rechts. Für diese ist 
bez~ichnend, daß sie geeignet und bestimmt sind, materielle Rechtswirkungen her
vorzubringen, und zwar in der Hauptsache, weil diese gewollt sind. Die Hand
lungen der Beteiligten in der FG. (Anträge, Beschwerden usw.) haben durchweg 
keine materielle Wirkung und ihre Wirkung auf das Verfahren tritt nicht deshalb 
ein, ~weil sie gewollt ist. Sie haben daher mit den Rechtsgeschäften nichts gemein. 
Bei der Verwandtschaft der FG. mit dem ZP. - beides sind gerichtliche Verfahren, 
die sich auf Grenzgebieten sehr eng berühren - liegt ja auch die Parallele zum 
Prozeß viel näher als zum materiellen Recht. Prakti,;ch lassen sich obendrein 
die Bestimmungen über Geschäft::;fähigkcit, gerade soweit sie sich ,-on denen 
über Prozeßfähigkeit unterscheiden, nämlich bei der beschränkten Geschäftsfiihig
keit, im Verfahren nicht durchführen. Ein Schwebezustand für Antrag oder Be
schwerde eines in der Gcschäft::;fähigkeit Beschränkten ohne Zustimmung des ge
setzlichen Vertreters, die T;nsicherheit über die Zustimmung sind in einem geord
neten Verfahren unerträglich, die Durchführung von BGB. § 108 unmöglich. Das 
zeigt deutlich, daß nicht die Geschäfts-, sonelern die Prozeßfiihigkeit im Yerfahren 
der :b'G. maßgebend ist. Insbesondere ist daher ein Handeln von beschränkt Ge
schäftsfähigen mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht als wirksames 
prozessuale~> Handeln anzusehen. 

Allerdings muß man sich klarmachen, daß die Prozeßfähigkeit für die F'G. bei 
weitem nicht die Bedeutung hat wie im ZP.; denn ~die Beteiligten haben fast keinen 
Einfluß auf die Gestaltung des Verfahrens, keine Rechte, handeln meist nicht ver
antwortlich und bedürfen daher auch keiner besonderen rechtlichen Fähigkeit. 
Denn solche hat nur da Sinn, wo Rechte auszuüben und an ein Verhalten bestimmte 
Folgen geknüpft sind, insbesondere bei Antrag, Beschwerde und Bevollmächtigung. 

Eine praktisch bedeutsame Erweiterung erfährt die Prozeßfähigkeit durch FGG. 
§59 für die Einlegnng der Beschwerde (vgl. § 16), ähnlich JWG. § 65. 

Die gesetzliche Vertretung ist im Verfahren überall, aber aueh nur dort 
notwendig, wo Prozcßfähigkcit erforderlich ist, also bei Antrag, Beschwerde, Be
vollmächtigung usw. Diese Prozeßhandlungen müssen, wenn der Beteiligte prozeß
unfähig ist, vom gesetzlichen Vertreter vorgenommen werden. 

§ 8. V crtretung tlurch Bevollmächtigte. 
l. Die Vertretung durch Bevollmächtigte hat in der FG. praktische Bedeutung, 

wenn Ausübung von Rechten im Verfahren oder verantwortliches Handeln vorliegt, 
ist jedoch auch anzunehmen, wenn jemand im Namen eines Beteiligten verhandelt, 
Erklärungen abgibt, Gesuche stellt, auch wenn keine bestmmten Folgen damit ver
knüpft sind. Die Vertretung ist im FGG. § 13 für den Beteiligten zuge
lassen, aber nicht vorgeschrieben, insbesondere besteht - mit einer Aus
nahme, FGG. § 29 - kein Anwaltszwang. Von diesem konnte abge:'l'llen 
werden, weil da8 Verfahren der FG. viel einfacher und weniger formell i:'t als der 
ZP. und weil die Beteiligten nicht die Verantwortung und das Risiko tragen wie die 
Parteien des ZP. Die Vertretung ist ausgeschlossen, wenn das Gericht das pcr,;ön
liche Erscheinen der Beteiligten angeordnet hat (FGG. § 13), und bei alkn Hand
lungen, die nach andern Bestimmungen oder allgemeinen Grundsätzen nnr per
sönlich vorgenommen werden können, wie bei Eidc::;lcistnng, Zcugenvcrnehmung, 
Verpflichtung des Vormunds. 
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Für die Vertreter ist Prozeßfähigkeit erforderlich (streitig); das 
Gesetz schweigt sich zwar hierüber aus, doch ist der Grundsatz von ZPO. § 79 analog 
anzuwenden, nicht BGB. § 165. Denn in einem gerichtlichen Verfahren kann die 
Auswahl der Vertreter nicht den Vertretenen völlig freigestellt werden, sondern die 
Sicherung der geordneten Prozeßführung erfordert, daß Personen, von denen eine 
sachgemäß<.' Vertretung nicht erwartet werden kann, wie dies bei nicht prozeß
fähigen Personen der Fall ist, als Vertreter nicht in Betracht kommen. Die Folgen 
ungeeigneter Vertretung treffen hier nicht wie im bürgerlichen Recht nur den Ver
tretenen, sondern das ganze Verfahren leidet darunter. 

Die Prüfung der Vollmacht erfolgt von Amts wegen - FGG. § 12. Die Voll
macht ist formlos gültig, doch kann die Beibringung einer öffentlich beglaubigten 
V ollmacht vom Gericht angeordnet und von einem Beteiligten verlangt werden. 

Die Vollmacht hat beliebigen Inhalt, eine Prozeßvollmacht mit gesetzlich fest
gelegtem Umfang kennt die FG. nicht. 

§ 9. Grundsätze des Verfahrens. 
I. Die Einleitung eines Verfahrens der FG. erfolgt im Gegensatz zum 

z .. und StrP. häufig von Amts wegen; in diesem Falle haben auch Anträge, 
Gesuche usw. bei Gericht nur die praktische Bedeutung, das gerichtliche Handeln 
zu veranlassen, die Behörde auf einen Fall, in dem sie tätig werden kann oder muß, 
aufmerksam zu machen. Im Gegensatz hierzu stehen die Angelegenheiten, in denen 
das Verfahren nur auf Antrag eingeleitet werden darf, der Antrag also die rechtliche 
Voraussetzung für das Verfahren bildet. Zu welcher der beiden Gruppen eine An
gelegenheit gehört, bestimmt sich in der Regel nach dem materiellen Recht. Bei
spiele für Verfahren von Amts wegen sind Anordnung der Vormundschaft, Über
·wachung der Tätigkeit des Vormunds, Einschreiten gegen Eltern wegen Mißbrauchs 
der elterlichen Gewalt, Anordnung der Schutzaufsicht oder der Fürsorgeerziehung, 
Nachlaßsicherung, Testamentseröffnung; für Antragssachen Genehmigung von 
Rechtsgeschäften, Ehesachen, Auseinandersetzung, Fürsorgeerziehung, ferner die 
Registersachen und die Beurkundungen. 

II. Beherrscht wird das gesamte Verfahren - und zwar auch in Antrags
sachen -durch das Offizialprinzip, wie es FGG. § 12 durch die Worte formu
liert: "Das Gericht hat von Amts wegen die zur Feststellung der Tatsachen er
forderlichen Ermittlungen zu veranstalten und die geeignet erscheinenden Beweise 
aufzunehmen." Im Gegensatz zur Verhandlungsmaxime des ZP. ist daher 
das Gericht weder auf die Tatsachen noch die Beweismittel beschränkt, die die Be
teiligten vorbringen, sondern kann auch Tatsachen und Beweismaterial verwerten, 
das es selber erst heranzieht. Die Ermittlung des wahren Sachverhalts ist die Auf
gabe des Gerichts, damit verträgt sich nicht die formelle Wahrheit des ZP., das 
Gericht ist nicht gebunden an die von den Beteiligten übereinstimmend vorgebrach
ten Behauptungen, das Geständnis unterliegt der freien Würdigung, ein Versäum
nisverfahren ist ausgeschlossen. 

Unter der Herrschaft dieser Grundsätze muß auch die Stellung der Be
teiligten eine ganz andere sein als diejenige der Parteien im ZP. 
Sie haben weder die Verantwortung noch das Monopol der Tatsachen- und Beweis
mittelbeschaffung (Ausnahme in der ersten Richtung BGB. §§ 2345ff., HGB. § 12, 
wo dem Antragsteller die Beschaffung gewisser Unterlagen der Entscheidung vor
geschrieben ist); sie bestimmen nicht den Gegenstand des Verfahrens -außer im 
Antragsverfahren, wo der Antrag maßgebend ist -, das Gericht kann seine Er
mittlung und Tätigkeit beliebig auf einen andern Gegenstand erstrecken (z. B. gegen 
den Vater nicht nur wegen schlechter Vermögensverwaltung, sondern im Laufe des
selben Verfahrens auch wegen Vernachlässigung der Erziehung des Kindes vor
gehen). Die Entscheidung ist unabhängig von den "Anträgen" der Beteiligten, 
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kann über sie hinausgehen. Nur im Antragsverfahren darf nicht weitergegangen 
werden als der Antrag des Antragsberechtigten. 

Verzicht und Anerkenntnis im Sinne des ZP. als reine Verfahrenshandlungen 
sind in der FG. nicht möglich, nur eine Zurücknahme des Antrags. Der Vergleich ist 
als Regelung der materiellen Rechtslage denkbar, soweit diese den Privaten über
haupt überlassen ist (was gerade im Familienrecht nicht immer der Fall ist), als Ver
fahrensbeendigungwieder nur im Antragsverfahren. Da ihm die Vollstreckbarkeit 
fehlt, hat er selbst da, wo er denkbar ist, keine praktische Bedeutung erlangt. 

Diese Grundsätze erleiden auch keine Ausnahmen in den Fällen des "echten 
Streitverfahrens" (Hauptbeispiele: BGB. §§ 1357/58, 1612). Es stehen sich hier 
ausnahmsweise zwei Beteiligte mit gegensätzlichen Interessen gegenüber, die gleich
mäßig vom Gericht zu werten und zu beurteilen sind. Der ZP. wäre als Form der 
Streiterledigung hier sehr wohl möglich gewesen, aber das positive Recht hat die 
FG. dafür bestimmt, damit also zum Ausdruck gebracht, daß kein Recht auf die 
Rechtsgestaltung in diesen Fällen besteht, das den Gegenstand einer rechtskräftigen 
Feststellung im Urteil bilden könnte. Mangels jeder Vorschrift sind bei diesem tief
greifenden Unterschied die Bestimmungen der ZPO. unanwendbar. Kur ist zn 
beachten, daß es sich um Antragssachen im technischen Sinn handelt, so daß durch 
die Anträge der Beteiligten der Streitgegenstand bestimmt und die Entscheidung 
begrenzt wird; auch wird hier das Anhörungsrecht wichtig. 

Die Grenzen der Ermittlung richten sich in erster Linie nach dem Zweck 
des Verfahrens. Die Ermittlungspflicht tritt in vollem Umfang hauptsächlich bei 
Vormundschafts- und Pflegschaftssachen, Ehesachen und Nachlaßsicherung ein. 
Bei Registersachen wird die Anmeldung nur dann nachgeprüft, wenn sich Zweifel 
an ihrer Richtigkeit ergeben (vgl. § 18). Bei der Beurkundung ist nur die Identität 
der Beteiligten zu prüfen, nicht aber ob die beurkundete Erklärnug wirksam ist; 
nur bei offenbar nichtigen Geschäften mitzuwirken besteht keine Pflicht, aber ohne 
daß die Urkundsperson verpflichtet wäre, Nichtigkeitsgründe zu ermitteln. FGG. 
§ 12 kommt daher bei der Beurkundung praktisch nur in sehr engen Grenzen zur 
Anwendung. 

Innerhalb dieser Grenzen erstreckt sich die Ermittlung aber auch auf alle prä
judiziellen Fragen, die nicht selbst Gegenstand der Entscheidung sind, von denen 
aber diese abhängt. Der Regel nach besteht auch kein Recht auf Aussetzung bis 
zur Entscheidung anderer Behörden über diese Fragen. 

Streitig ist, ob das Gericht der FG. an Urteile des ZP.-Gerichts ge
bunden ist; das ist inbsesondere wichtig, wenn es sich um Erteilung des Erbscheins 
handelt und ein Erbrechtsprozeß entschieden ist. Mit Beschränkung auf rechts
kräftige Urteile und den Gegenstand der Rechtskraft, sowie in dem subjektiven 
Rahmen, in dem die Rechtskraft wirkt (ZPO. §§ 325ff.), ist anzunehmen, daß das 
Nachlaßgericht dem im ZP. Unterlegenen, dessen Erbrecht verneint ist, den Erb
schein nicht erteilen darf und dem Sieger, dessen Recht festgestellt ist, erteilen muß, 
wenn andere Personen als die Prozeßparteien als Erben nicht in Betracht kommen. 
Das folgt aus der Verteilung der Aufgaben, die die Gesetzgebung nun einmal zwischen 
FG. und ZP. vorgenommen hat. Dem Nachlaßgericht kommt eine Entscheidung 
über das Erbrecht nicht zu, sondern liegt es ob, dem Erben den Rechtsverkehr zu 
erleichtern. Dieser Aufgabe würde es nicht gerecht, wenn es den Erbschein jemand 
erteilte, der Erbe zu sein nicht mehr behaupten kann. Ein Hin und Her der Ge
richte, daß das eine jemand das Erbrecht aberkennt, das andere ihn mit dem Erb
schein ausstattet, wäre Anarchie. 

III. In der FGG. herrscht grundsätzlich weder Mündlichkeit noch Schriftlichkeit, 
die Ausgestaltung des Verfahrens ist ins Ermessen des Gerichts gelegt. 

So ist eine mündliche Verhandlung nicht vorgeschrieben, sie stellt 
hei der ganzen auelern Stellung der Beteiligten im Y erfahren nur eine V crnehmung 
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dar, die au<:>h als Z<:>ugPnvPrndnnung denkbar ist. Das p<:>rsönliche Erscheinen C'ines 
Beteiligten kann angeordnet werden und wird 8ieh oft empfehlen; Zwangsmittel 
be~itzt das Gericht jedoch reicJu;reehtlich nur nach .:\laßgabe seines Anfsichtsrechts, 
insbesondere gegenüber dem Vormund (BGB. § 18:37, jedoch nicht gegenüber dem 
Jugendamte, ,TWG. § :3:3); ferner im Verfahren zur Entscheidung über Fürsorge
erziehung gegen den l\linderjährigen (ärztliche Untersuchung und Unterbringung 
in einer Ht•ilanstalt zur Beobachtung, J'VG. § G5): landesrechtliche Ergänzungen 
sind zulässig (:FGG. § 200) und erfolgt (Preußen FGG. §§ 15, 17, Bayern AGBGB. 
§ 133), vgl. § 15. Außerdem kann der Beteiligte meü;t auch als Zeuge geladen werden 
uncl unterliegt dann der Zwangsgewalt von ZPO. § 380. 

Die Schriftform für Prozeßhandlungen ist meist nicht vorgeschrieben, vielmehr 
gestattet FGG. § ll für Anträge und Erklärungen, für die Beschwerde FGG. § 21, 
Abgabe zu Protokoll des Gerichtsschreibers, was praktisch eine große Erleichterung 
und Gnter,;tützung für die Beteiligten darstellt. Auch genügt einfache mündliche 
Anbringnng (ein Aktenvermerk it;;t zwar ratsam für den Richter, aber nicht zur 
Gültigkeit erforderlich). Das gesamte Verfahren ist eben viel biegsamer und weniger 
formell gestaltet wie der ZP. 

IV. Das Verfahren ist nicht öffentlich, was bei der oft höchst persön
lichen Katur der Angelegenheiten (Ehesachen, Vormundschaften) auch angcmesspn 
ist. Bei Beurkundung vollends wäre die Öffentlichkeit ein ending. 

Die Gerichtssprache ist die deutsche - J<'GG. § 8, GVG. § l8G -was für alle 
Verfügungen, Entscheidungen und Verhandlungen gilt. 

Für den äußeren Fortgang des Verfahrens- Terrninsbestimmungcn, Ladungen, 
Zu8tellungcn- sorgt der Amtsbetrieb, und zwar auch im Antragsverfahren. 

V. Die Beweiserhebung erfolgt von Amts weger1. Das Gericht i,;t unter 
der Herrschaft des Offizialprinzips nicht auf die von den Beteiligten vorgebrachten 
Beweismittel beschränkt, auch nicht verpflichtet, alle von ihnen vorgeschlagenen 
zu benützen. Eine Beweislast ist der FG. unbekannt. Immerhin wird praktisch das 
Gericht die Antragsteller und Beteiligten anhalten, Beweismittel zu nennen und bei 
völligem Versagen eines Beteiligten seinen Beha,uptungen keinen Glauben schenken. 
Zu einem formellen Beweisverfahren kommt eH überhaupt nur ausnahmswei,;e, etwa 
bei Entziehung der elterlichen Gewalt, Ehesachen, Ordnungsstrafverfahren, meist 
begnügt sieh das Gericht mit formlosen Ermittlungen bei Auskunftspersonen, Be
hörden usw. 

Als Beweismittel sind durch Verweisung auf die ZPO. (FGG. § 15) aner
kannt Zeugen und Sachverständige; auch ohne ausdrückliche Anführung 
kommen in Betracht noch Augenschein und Urkunden, jedoch nur solche, die 
einBetciligterinHändenhat. Dagegen ist der Parteieid ausgeschlossen. Jede 
gesetzliche Regelung desselben fehlt und die in der ZPO. erfolgte ist gerade in den 
wichtigsten Teilen (Zuschiebung, bedingtes Endurteil, feste Beweiskraft) unübcr
tragbar. Ein praktisches Bedürfnis besteht nicht, da die meisten Beteiligten als 
Zeugen vernommen werden können, daher für den Parteieid nicht in Betracht 
kommen. Vor allem widerspricht die völlig andere Stellung der Beteiligten im Ver
fahren der Anwendung von Vorschriften, die für die Parteien im ZP. gelten und auf 
deren Stellung beruhen. 

§ 10. Die Entscheidungen. 
I. Die gerichtlichen Handlungen werden im FGG. nicht einheitlich bezeichnet; 

c's finden sich die Almdrücke "Verfügung", "Entscheidung", "Beschluß", "Anord
nung", ohne daß sachliche Unterschiede beständen. Naturgemäß sind zu trennen 
die nur auf datl Verfahren bezüglichen Anordnungen (Ladungen, Terminsfc::;t
setzungen usw.) und die sachlichen Entscheidungen, die sich auf den Gegenstand 
des Verfahrens beziehen, und wenn sie positiven Inhalt haben, auch die Einwirkung 
auf die materiellen Rechtsverhältnisse der Beteiligten haben sollen. Eine formell 
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und inhaltlich gesetzlich lwsomlem geordnete Art, entspreclwncl den Urtcilc·n rles 
ZP., gibt es in der FG. nicht. 

li. Formvorschriften tJind im Gesetz nicht enthalten; schriftliche 
Abfaswng ist praktisch die Hcgel, wird auch in FGG. § lG Yorausgcsetzt, ist aber 
kein Gültigkeitscrfonlernis. 

Dagegen bedürfen die gerichtlichen Verfügungen, um die gesetzlich bestimmten 
Folgen bewirken zu können, zu ihrer "\Virksamkeit" der Bekanntmachung 
(FGG. § lß). Sie erfolgt an Anwesende zu Protokoll, an AbwcRencle, wenn der Lauf 
cirwr Fritlt mit ihr beginnt, dureh Zustellung nach ZPO. (Z. Yon Amts wegen), andern
falls nur mit Aktenvermerk über Art, Ort und Tag der Bekanntmachung (näbc•rc 
Regelung ist den LandesjustizYerwaltungen überlasHen, doch Üit die Gültigkeit 
hierYon unabhängig). An wen die Bekanntmachung zu erfolgen hat, ist nicht genau 
hm;timrnt, FGG. § H) sagt nur allgemein "an den, für welchen die \Terfügung ihrem 
Inhalte nach bestimmt ist"; das ist nicht jeder Beteiligte, :,;ondern nur der. der tlich 
nach der V crfügung richten und deshalb Gelegenheit zur Kl'nntnümahme haben 
muß (z. B. bei Entziehung der elterlichen Gewalt der hetr. Elternteil. nicht daH 
Kind, bei Genehmigung von RechtsgeschiiJten der Vorm und oder Vater, nicht 
immer das J\Tündel, nie der Dritte). 

III. Formelle Rechtskraft im Sinne der Unangreifbarkeit durch Hechtt'
mittel kommt auch den Entscheidungen in der FG. zu. Sie tritt wie im Prozeß ein. 
wenn es kein Rechtsmittel gibt oder die Frist für dasselbe abgelaufen oder auf das
selbe vcrziehtet ist. Jedoch bildet sie in der FG. praktisch deshalb eine Aus
nahme, weil die RcchtsmittPl meist nicht befristet sind. Außerdem verliert siP 
an BedPutung, weil aus demselben Grunde die Wirkungen der Entscheidungen der 
Hege! nach nicht an die formelle Rechtskraft gebunden sind, was ja einen Aufschuh 
auf unbestimmte Zeit bedeuten würde. 

IV. Im Gegensatz zu den Urteilen des ZP. sind die Entscheidungen 
der FG. durch das Gericht, das sie erlassen hat, abiinderbar (FGG. 
§ 18). Die Rechtsgewißheit ist in diesem Verfahren, das nicht auf autoritatiYP .FPst
Rtellung abzielt, sondern auf Gestaltung und Sicherung, nicht so wichtig als die 
Hichtigkeit der Entscheidung, auf die hier besonders viel ankommt. Die Abände
rung soll den Schaden, den Yon vornherein unrichtige Entscheidungen anrichten, 
abwenden oder wiedergutmachen. Sie "·ird auch (streitig) durch formPlle Hedlts
kraft nicht gehindert. denn sie ist der Ansdruck der Ermittlung \'On Amt;-; wegeiL 
der fürsorglichen Verwaltungstätigkcit, die den Behörden der FG. obliegt, und \dnl 
durch die l\Iöglichkeit oder Unmöglichkeit einer AnfE'chtung der Entticheühmg seitens 
eines Beteiligten nicht berührt. Sie ist ansgeschlossen, wenn die Yerfügung der 
Rofortigen Beschwerde unterliegt (FGG. § 18 Jl, \l·cil sonst der he,.;ondere Zweck der 
Befristung des Rechtsmittels, die Endgültigkeit der Entscheidung. Yereitelt wiire: 
anders JWG. § 67), ferner nach FGG. § ;);), WPil durch die ::\Wf!liehkPit der ).uf
hebung die Rechtstellung Dritter berührt und eine in letztc·r Linie datl l\Iiindel 
selber benachteiligende HE'chbmm;icherhcit herbeigeführt würde. 

Neben dieser Aufhebung std1t selbstiindig die Abiinderung wegen n·r
iindcrter Umstände. Sie i::;t notwendig, weil die Verfügungen der FG. oft eine 
dauernde Regelung treffen, das Interesse der Beteiligten aber, das Yom Gericht gc·
wahrt \\·erden soll, eine Änderung erfahren kann. DiE' FG. zielt nicht auf eim• C'in
malige bindende :Fe;;tstdlung für einen bestimmten ZPitpunkt ab, sondern i~t oft 
eine dauernde \'erwaltungstätigkeit (OlwrYormmHlschaft z. B.), die den jeweiligen 
Verhältnic:scn Rechnung tragen muß. Es iRt undenkbar, daß eine VormundRchaft~
hestellung oder eine Entziehung der elterlichen Gewalt bei Eintritt andcrC'r V C'r
hältnisse nicht rückgängig gemacht werden könnte. 

V. Die Aufhebung wegen veränderter Umstände hat keine· Rück
wirkung, besagt sie doch nur, daß eine VPrfügung jetzt nicht nwhr sachgemäß 
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ist. Die Aufhebung nach FGG. § 18 kann rückwirkende Kraft 1111r 
haben, 'wm1 die Verfügung bereits Wirkungen gezeigt hat, also nicht bloß eine 
Einwirkung abgelehnt ist. Ferner handelt es sich nicht um Rückwirkung, wenn eine 
nichtige Verfügung aufgehoben wird, denn in diesem Falle wird ja nur deklaratorisch 
k11ndgegeben - '"as rechtlieh ohnehin schon bestand -, daß die Verfügung keine 
vVirkung hatte. Rüekwirkung bis Zlllll Zeitpunkt der Erlassung der abgeänderten 
Verfügung kommt nun aber auf Nichtigkeit heraus, nur besteht diese dann nicht 
ipso iure, sonelern erst auf die aufhebende Verfügung hin, ähnlieh wie bei Anfech
tung des bürgerlichen Rechts. Aber für Verletzung bloßer Sollvorschriften ist auch 
diese Art Nichtigkeit noch eine zu starke Reaktion. Daher kommt die Rückwirkung 
nur in Frage auf dem Gebiet zwischen den ipso iuro nichtigen Verfügungen und der 
Verletzung bloßer Sollvorschriften. 

Hier spricht theoretisch eine V ennutnng für die Rückwirkung, da ja die Auf
hebung der alten Verfügung aus dem Gesichtspunkt erfolgt, daß sie von vornherein 
unrichtig ist. Aber die Durchführung erweist sich als praktisch unmöglich, wenn 
Dritte im Vertranen auf die Gültigkeit der V crfügung Rechtsgeschäfte vorgenommen 
haben. Demgemäß schließt FGG. § 32 die l{ück,virkung aus, wenn eine Verfügung 
aufgehoben wird, durch die jemand die Fähigkeit oder Befugnis zur Vornahme 
eines Rechtsgeschäftes oder zur Entgegennahme einer ·Willenserklärung erlangt 
(indem er bestimmt, daß die Wirksamkeit der inzwischen vorgenommenen Rechts
geschäfte durch die Aufhebung nicht berührt wird). Hat dagegen eine Verfügung 
(was oft gleichzeitig der Fall sein ·wird) eine Person von jener Fähigkeit oder Be
fugnis ausgeschlossen und wird nun aufgehoben, so tritt Rückwirkung ein, indem 
die Rechtsgeschäfte der ausgeschlossenen Personen als wirksam gelten (Beispiele 
nach BGB. §§ 3, 112, ll:3, 1687, 1960, 1981). Rückwirkung tritt ferner ein bei Auf
hebung einer Strafverfügung. 

VI. Die materielle Rechtskraft fehlt den Entscheidungen der FG. 
(streitig). Zunächst ist sie von der Gestaltungswirkung scharf zu unterscheiden, 
Feststellung und Gestaltung sind Gegensätze. Daher fehlt die materielle Rechts
kraft schon all den zahlreichen konstitutiven Entscheidungen der FG. Ferner ist 
sie nur möglich auf der Grundlage der formalen Rechtskraft, denn solange eine 
Entscheidung noch anfechtbar ist durch ein Rechtsmittel, kann von endgültiger 
bindender Feststellung nicht die Rede sein. Aus demselben Gesichtspunkt ist die 
materielle Rechtskraft auch unvereinbar mit der Abänderbarkeit durch das Gerieht 
(FGG. § 18); das Gesetz will eben in diesen Fällen keine endgültige Feststellung. 
Danaeh bleibt für die materielle Rechtskraft nur der ganz kleine Kreis der nicht 
konstitutiven, formell rechtskräftigen und unabänderlichen Entscheidungen übrig, 
der dadurch praktisch noch weiter eingeengt wird, daß letztere beiden Erfordernisse 
überwiegend nur bei konstitutiven Entscheidungen zutreffen. 

Angesichts dieser Lage besteht kein Bedürfnis, die materielle Rechtskrafttrotz 
des völligen Sclnveigens des Gesetzes in die FG. einzuführen. Das Wesen der FG. 
ist eben anders als das des ZP. nicht auf Feststellung einer streitigen Rechtslage 
eingestellt; demgemäß muß auch die Krönung des Verfahrens, die für den ZP. cha
rakteristiseh ist, hier fehlen. 

Vollends steht einer Wiederholung eines abgewiesenen Antrags auf Grund neuen 
Materials die Rechtskraft nicht entgegen. 

VII. Alle Gerichte und Behörden sind an die Entscheidungen der 
FG. gebunden, soweit diese konstitutive Wirkung haben, denn deren 
Wesen ist es, daß sie allgemein und grundsätzlich gilt. So ist der vom Vormund
schaftsgericht ernannte Vormund gesetzlicher Vertreter des Mündels, der Vater, dem 
die elterliehe Ge·walt entzogen ist, ist nicht mehr gesetzlieh er Vertreter seines Kindes. 

Voransgesetzt ist hierbei allerdings die Gültigkeit der Entscheidung. Deshalb 
unterliegen die Entscheidungen der FG. der Nachprüfung auf Nichtigkeit, 
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denn wenn solche besteht, tritt ja auch die Gestaltungswirkung nicht ein. Weiter 
kann aber die Nachprüfung bei den konstitutiven Entscheidungen 
nicht gehen, denn Anfechtbarkeit (durch Rechtsmittel) oder gar unrichtige Be
gründung haben keinen Einfluß auf die konstitutive Wirkung, hindern sie nicht, 
und deshalb hat die Feststellung solcher Mängel außerhalb der FG. keinen Sinn, 
die Gestaltung muß doch anerkannt werden. Nur bei den deklaratorischen Ent
scheidungen ist eine weitere Nachprüfung denkbar. Aber auch hier muß eine 
Schranke beachtet werden: Das Ermessen des Gerichts der FG. unter
liegt keiner Nachprüfung. Denn die Kompetenzverteilung hat den Sinn, daß 
die Behörde, der die Entscheidung nach ihrem Ermessen zugewiesen ist, darüber 
auch am besten befinden kann. Es würde nur zur Verwirrung führen, wenn jede 
Behörde das Ermessen der andern nachprüfen und daraufhin zu einer andern Auf
fassung gelangen dürfte. 

Die Geltung der Entscheidung der FG. beschränkt sich -ähnlich wie bei der 
materiellen Rechtskraft der Urteile - auf ihren unmittelbaren Inhalt, erstreckt 
sich aber nicht auf die Gründe, insbesondere auf die Auffassung über präjudizielle 
Punkte. An diese sind andere Gerichte und Behörden nicht gebunden. So muß 
nur die Eintragung ins Register, die Genehmigung des Rechtsgeschäfts, die Aus
stellung des Erbscheins allgemein anerkannt werden, nicht die Auffassung des Ge
richts der FG. von der Rechtslage, von der Gültigkeit des genehmigten Geschäfts, 
der Erbenstellung des Erbscheinsempfängers. 

§ 11. Nichtigkeit der Entscheidungen. 
I. Das Gesetz enthält keineVorschrifteil über Nichtigkeitsgründe. 

Darum ist aber nicht anzunehmen, daß es solche nicht gibt. Sie werden aber tun
liehst einzuschränken sein, denn die Nichtigkeit gerichtlicher Verfügungen ist eine 
arge Belastung und Gefährdung des Rechtsverkehrs, der sich auf die Gültigkeit 
verläßt. Man denke nur an die Folgen, die sich aus der Nichtigkeit einer Vormunds
oder Nachlaßverwalterernennung ergeben. Würden solche Fälle häufiger eintreten, 
so würde der Verkehr ungern sich mit diesen Vertretern einalssen, die Tätigkeit 
derselben sehr erschwert und ein Mündel schwer geschädigt werden. Bedenklich 
ist auch, wenn Nichtigkeit an Tatsachen geknüpft wird, die nicht auf der Hand 
liegen und nicht von jedem Beteiligten unschwer zu erkennen sind. Das prak
tische Bedürfnis für Nichtigkeit als Folge von Fehlern ist um deswillen nicht so 
groß, weil die Anfechtbarkeit durch Rechtsmittel bei allen Verfahren, so auch bei 
der FG. sorgfältig geregelt, also reichlich Gelegenheit gegeben ist, gegen Fehler 
anzukämpfen. Bei der FG. besteht vollends noch die Möglichkeit, unrichtige Ent
scheidungen abzuändern (FGG. § 18), womit ein neuer Weg eröffnet ist, Fehler zu 
beseitigen. Aus alldiesen Gründen wird die Nichtigkeit auf die schwersten 
Verstöße zu beschränken sein (wobei das Fehlen der außerordentlichen Rechts
mittel des ZP. zu beachten ist). 

II. Man hat zwischen materiellen und formellen (Verfahrens-) 11ängeln 
zu unterscheiden. 

Bei jenen entscheidet die Art der materiellen Rechtsnorm, gegen die der Inhalt 
der Entscheidung verstößt. Verstößt die Entscheidung gegen eine Muß
vorschrift, so ist sie nichtig, z. B. Ernennung eines nach BGB. § 1780 un
fähigen Vormunds; verstößt sie gegen eine Sollvorschrift, so ist sie 
gültig und nur mit Rechtsmitteln angreifbar sowie aufhebbar nach FGG. § 18, 
~- B. Ernennung eines Vormunds entgegen BGB. § 1781. Dasselbe muß in den zahl
reichen Fällen gelten, wo die Entscheidung ins Ermessen des Gerichts gestellt und 
dies fehlgegangen ist. Bei der Unsicherheit, die in jeder Wertung liegt, würde die 
Rechtssicherheit schwer leiden, wenn jedes unrichtige Ermessen den behördlichen 
Akt nichtig machte und damit zugleich die Nachprüfung des Ermessens Recht und 
Pflicht jeder andern Behörde wäre (vgl. § 8 VII). 
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Schwieriger sind die Fälle zu entscheiden, bei denen das materielle Recht zwar 
die Voraussetzungen für eine Rechtswirkung regelt, aber nicht durch die Form einer 
Muß- oder Sollvorschrift zum Ausdruck bringt, welche Folgen das Fehlen der Vor
aussetzung hat. Es handelt sich dabei oft um grundlegende Tatsachen, z. B. die 
Minderjährigkeit und Elternlosigkeit bei Bevormundung, die Vernachlässigung des 
Kindes bei Entziehung der elterlichen Gewalt, der nicht auf einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtete Zweck des Vereins bei dessen Eintragung. Hier müssen 
die oben angeführten Gesichtspunkte den Ausschlag für die Gültigkeit geben. Die 
sonst eintretenden Folgen, z. B. Ungültigkeit aller Handlungen des Vormundes, 
.Mangel der Rechtsfähigkeit dPs eingetragenen Vereins, wären für den Rechts
verkehr um so weniger erträglich, als diese Nichtigkeitsgründe für Dritte kaum 
erkennbar oder nachprüfbar sind. 

Wenn eine Vermittlungstheorie zwischen den Fällen scheidet, in denen das 
Gericht bewußt von den gesetzlichen Voraussetzungen abgesehen, und denen, in 
welchen es irrtümlich sie als gegeben angesehen hat, und nur bei der ersten Gruppe 
Nichtigkeit, bei der zweiten Gültigkeit annimmt, so benutzt sie die Schwere des 
Fehlers, den das Gericht begeht, als Maßstab für die Folgen; das ist aber verfehlt, 
denn nur der objektive Verstoß, nicht das subjektive Verschulden des Gerichts darf 
die :Folgen beeinflussen, und jener ist bei beiden Kategorien der gleiche. Wenn man 
die Bevormundung von Personen, die unter elterlicher Gewalt stehen, für aus
geschlossen hält, so muß das gelten unabhängig davon, ob das Gericht die elterliche 
Gewalt gekannt hat oder nicht. Ein formeller Grund kommt dazu: Da die Ent
scheidungen der FG. meist nicht mit Gründen versehen sind, so ist es auch nicht 
möglich, die Zugehörigkeit zu einer der Kategorien ohne weiteres festzustellen. 

Bei Fehlen gesetzlicher materieller Voraussetzungen tritt daher in der Regel 
keine Nichtigkeit ein, vielmehr muß die Anfechtbarkeit durch Rechtsmittel und die 
Anfechtbarkeit nach FGG. § 18 genügen. 

III. Von den Verfahrensmängeln hat nur die sachliche Unzustän
digkeit nach FGG. § 7 die Folge der Nichtigkeit (aber eingeschränkt durch 
FGG. § 32}, nicht aber die örtliche Unzuständigkeit und die Mitwirkung eines ge
setzlich ausgeschlossenen Richters (vgl. § 5 V). Die unrichtige Besetzung des 
Gerichts ist nicht geregelt; nicht ist der Fall darunter zu bringen, daß jemand als 
Einzelrichter fungiert, dem das Richteramt vom Staat nicht übertragen ist, denn es 
liegt dann keine gerichtliche Tätigkeit vor, wohl aber die Fälle, daß einem ernannten 
Richter die Fähigkeit zum Richteramt fehlt oder daß die Zahl der Richter im Spruch
körper nicht dem Gesetze entspricht. Da die ZPO. diesen Mangel als schwer be
handelt denn die sachliche Unzuständigkeit, sie auch rechtspolitisch schwerer 
wiegt, so wird man Nichtigkeit annehmen müssen. Zum Unterschied von der 
ZPO. wird die mangelnde Vertretung der Beteiligten nicht als schwerer Verstoß 
anzusehen sein, da die Stellung der Beteiligten eine zu untergeordnete ist; es genügt 
daher die Möglichkeit der Anfechtung und Aufhebung. Auch das Fehlen des An
trags in Antragssachen ist kein Nichtigkeitsgrund, schon weil nur die Interessen 
bestimmter Personen dadurch verletzt werden können, sachliche Nachteile aber bei 
der herrschenden Offizialmaxime nicht zu erwarten sind. Die Anhörung der Be
teiligten, auch wo sie aus allgemeinen Erwägungen notwendig ist (vgl. § 6}, wird 
ebenfalls nur die Bedeutung haben, daß ihr Unterlassen die Rechtsmittel auslöst 
und die Aufhebung ermöglicht. Als Nichtigkeitsgrund wäre dagegen zu nennen 
die Abänderung der im Interesse der Rechtssicherheit für unabänderlich erklärten 
Verfügungen (FGG. §55). 

§ 12. Die Beschwerde. 
I. An Rechtsmitteln weist die FG. zwei auf, die Beschwerde gegen 

Verfügungen der ersten Instanz, die weitere Beschwerde gegen die 
der zweiten Instanz. Ein Unterschied zwischen den das Verfahren für die In-
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stanz abschließenden Entseheidungen und den vorhergehenden, nur das Verfahren 
oder Vorfragen betreffenden Verfügungen ist im Gesetz nic:ht gemacht. Erwähnt ist 
auch nicht die Aufsichtsbeschwerde, die sich nicht gegen den Inhalt einer Verfügung 
wendet, ::;ondern gegen ein Verhalten des Gerichts, das mit der äußeren Ordnung 
und der Regelung des äußeren Gerichtsbetriebs nicht im Einklang steht; sie gehört 
dem Bereich der Dienstaufsicht, also der Justizverwaltung an. 

II. Die Legitimation zur Beschwerde ist in der FG. deshalb schwierig 
festzustellen, weil der feste Parteibegriff des Zivilprozesses fehlt. Nur für das An
tragsverfahren gibt FGG. § 20 II die klare Regelung, daß die Beschwerde gegen 
Zurückweisung des Antrags nur dem Antragsteller zm;teht. Für den entgegen
gesetzten Fall und für das Verfahren von Amt;; wegen bestimmt FGG. § 20 I: 
"Die Beschwerde steht jedem zu, dessen Recht durch die Verfügung 
beeinträchtigt ist." Daß damit die Legitimation und nicht die Begründung der 
Beschwerde gemeint ist, ergibt der Vergleich mit den anderen Bestimmungen, in 
denen derselbe Ausdruck "die Beschwerde steht zu" gebraucht ist ( §§ 2, 57, 68, 76, 
82); auch muß die Legitimation fest geregelt werden, während die Begründung 
wegen der allzu vielen denkbaren Möglichkeiten einer gesetzlichen J1'cstlegung ent
zogen ist. 

Es ist natürlich, daß demjenigen ein l{echtsmittel zugebilligt wird, der ein 
rechtliches Interesse an der Abänderung hat, >veil die Verfügung auf seine Rechte 
oder Rechtsstellung einwirkt oder (bei ablehnenden Verfügungen) eine verlangte 
Einwirkung nicht vornimmt. Daher liegt Beeinträchtigung nur vor, wenn 
eine Einwirkung (je nach der Art des Verfahrens Umgestaltung oder Sicherung} 
vorgenommen oder entgegen dem Verlangen nicht vorgenommen ist; 
hieraus leitet sich die Legitimation zur Besch·werde ab. Ob dieser Eingriff oder 
seine Ablehnung erlaubt oder sachgemäß war, ist dagegen eine Frage der Beschwerde
begründung. .:\Ian darf sich durch den unglücklich gewählten Ausdruck "Beein
trächtigung" nicht täuschen lassen. Legt jemand Beschwerde ein, ohne einen Ein
griff in seine Rechte zu behaupten, so ist das Rechtsmittel unzulässig; stellt sich 
heraus, daß der Eingriff erlaubt und sachgemäß war, so ist das Rechtsmittel un
begründet. 

III. Schwieriger ist noch die Frage, was für ein Recht beein
trächtigt sein, in welches Recht eingegriffen werden muß (bzw. auf welches sich 
die Ablehnung des Eingriffs beziehen muß). Die oft verwandte Aufstellung eines 
Rechtes auf ordnungsmäßige Behandlung der Angelegenheit gibt keine Lösung, 
denn wer dieses Recht hat, ist genau so :-;chwer zu beantworten, wie die Frage, 
welches Recht beeinträchtigt sein muß. Sie ist aber auch unrichtig, denn dieses 
Recht müßte ein subjektives öffentliches Recht gegen den Staat sein; aber die Bc
fugni:-; auf sachgemäße Behandlung seiner Angelegenheit steht allgemein jedem zu, 
der mit dem Gericht zu tun hat, in der ]1'G. wie in jedem andern Verfahren, i:-;t also 
gar kein subjektives Recht. Ein solches könnte sich nur entsprechend dem Rechts
schutzanspruche des ZP. auf eine Entscheidung bestimmten Inhaltes richten, 
aber auch nur bestimmten Personen zustehen, und ·welche dies sind, steht eben in 
Frage. Die Zulässigkeit der Beschwerde auf die unsachgemäße Behandlung einer 
Angelegenheit zu stützen ist auch insofern verfehlt, als damit nicht wie sonst stetB 
bei Rechtt;mitteln der unrichtige Inhalt einer Entscheidung, das Ergebnis der 
Behandlung zum Angriffspunkt gemacht würde, sondern die unrichtige Art de::; 
Zustandekommens ohne Rücksicht auf das Ergebnis. ]1'olgerichtig müßte dann 
eine Beschwerde auch zulässig sein, ohne daß eine Abänderung der Entscheidung 
verlangt würde, lediglich weil die Angelegenheit nicht sachgcmiiß behandelt sei. 
Verneint man in solchem Falle die Zulässigkeit der Beschwerde, dann muß man 
zugeben, daß die unsachgemäße Behandlung nicht den Zulässigkeitsgrund darstellt. 
Dazu kommt die Erwägung, daß die Rechtsmittel nicht gegeben sind, damit die 
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Parteien die ·Wahrung des objektiven Rechtes (sachgemäße Behandlung) erzwingen 
können, sondern um ihre subjektiYcn Rechte gegen Beeinträchtigung (unrichtige 
Entscheidung) zu Rchützen. Auf den Eingriff in die subjektiven Rechte kommt es 
an, nicht auf den Verstoß gegen das objektive Recht; dieser gibt die Begründung der 
Beschwerde, nicht die Legitimation. Dahc'r genügt die Behauptung unsachgemäßer 
Behandlung, also der Verletzung objektiver Normen, für die Zulässigkeit der Be
schwerde nicht, sondern die Behauptung einer Verletzung subjektiver Rechte ist 
erforderlich. 

Aus all diesen Grünelen kann ein angebliches Recht auf sachgemäße 
Behandlung einer Angelegenheit nicht die Zulässigkeit der Be
schwerde begründen. Vielmehr muß dies ein materielles Recht tun, 
in clf1s durch das V erfahren eingegriffen ist oder bei Ablehnung eines 
Einschreitens eingegriffen werden mußte, das also den Gegenstand des Ver
fahrens bildet (z. B. die elterliche Gewalt im Verfahren auf Entziehung derselben, 
das Vermögen des Kindes bei Genehmigung eines Rechtsgeschäfts für das Kind, 
das Erbrecht im Erbscheinsverfahren). 

Im Gegensatz zum Zivilprozeß ist die formelle Beschwerde des Rechts
mittcleinlegers nicht Voraussetzung für die Zulässigkeit des Rechtsmittels. 
Denn die Anträge der Beteiligten bestimmen nicht den Gegenstand des Verfahrens 
und die Grenzen der richterlichen Entscheidungen, eine Abweichung der Entschei
dung vom gestellten Antrag ist daher bedeutungslos und nicht erforderlich. 

§ 13. Das Beschwerdeverl'ahren. 

I. Die Einlegung der Beschwerde erfolgt nach Wahl entweder bei dem 
Gerichte, gegen dessen Verfügung sie sich wendet, oder bei dem Gericht, das über 
die Beschwerde zu entscheiden hat (FGG. § 21 I), dem Landgericht (§ 19). Die 
erste Möglichkeit ist mit Rücksicht auf die Abänderungsbefugnis nach FGG. § 8 
gegeben. Die Form der Beschwerde ist Einrcichung einer Beschwerde
schrift oder Erklärung zu Protokoll des Gerichtsschreibers eines 
der beiden Gerichte, bei denen die Einlegung erfolgen kann. 

Ein Inhalt der Beschwerde ist nicht vorgeschrieben, doch ist die Bezeichnung 
des Beschwerdeführers, der angefochtenen Entscheidung und der Ausdruck des 
Willens, sie anzufechten, praktisch unentbehrlich. 

Zurücknahme der eingelegten Beschwerde -damit wird sie ·wirkungslos, aber 
erneute Einlegung ist möglich - und Verzicht auf dtls Rechtsmittel - womit es 
verloren geht, also auch spätere Einlegung unzulässig wird -sind als zulässig an
zusehen, obwohl im Gesetz nicht erwähnt. 

Eine besondere Art der Beschwerde ist die sofortige. Sie ist an eine Frist 
gebunden (von zwei \Vochen seit der Bekanntmachung an den Beschwerdeführer, 
FGG. § 22), hat also die Bedeutung, daß die formelle Rechtskraft rasch eintreten 
kann. Sie ist daher dort am Platze, wo das Interesse der Beteiligten eine baldige 
endgültige Entscheidung erfordert. Aus demselben Gesichtspunkte ist hier auch die 
Abänderungsbefugnis des unteren Gerichts ausgeschlossen (FGG. § 18 II). Anderer
seits wird die Entscheidung des Beschwerdegerichts erst mit Rechtskraft wirksam 
(FGG. § 26). Gegen die Versäumung der Beschwerdefrist gibt es Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand (FGG. § 22). 

II. Die Beschwerde hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung, daher 
bleibt eine Verfügung trotz ihrer Anfechtung wirksam und ist auszuführen, doch 
kann Aufschub der Vollziehung durch das untere Gericht angeordnet werden 
(FGG. § 24). Aufschub kraft Gesetzes tritt nur bei den Verfügungen ein, die eine 
Strafe festsetzen, und nach JWG. § 65 IV. 

III. Das Beschwerdegericht hat zunächst zu prüfen, ob die Beschwerde zu-
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lässig und form- und fristgerecht eingelegt ist. Fehlt es an emem dieser Erforder
nisse, so ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Zur Begründung der Beschwerde können die Beteiligten und nach der Offizial
maxime auch das Gericht neue Tatsachen und Bewei::mlittel verwenden. 
Die Sache wird nach der tatsächlichen und rechtlichen Seite hin erneut vollständig 
geprüft, das Beschwerdegericht ist nicht darauf be8chränkt, die Gründe der an
gefochtenen Verfügung oder die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Dinge nach
zuprüfen. Das Beschwerdegericht darf auch mit Ausnahme der Antragssachen 
über den Antrag des Beschwerdeführcrs hinausgehen, weil er keine Grenze für die 
Entscheidung darstellt (sogar überhaupt fehlen kann). Dagegen ist die Abweichung 
von der angefochtenen Entscheidung zuungunsten des Beschwerdeführcrs als aus
geschlossen anzusehen, denn die Beschwerde i::;t eingeführt, um dem Beteiligten 
die Möglichkeit zu geben, gegen eine Entscheidung anzukämpfen, sie darf nicht dahin 
führen, daß der Beschwerdeführer noch ungünstiger gestellt wird (beides streitig). 

IV. Das Beschwerdegericht hat selbilt in der Sache zu entscheiden, 
Ausnahmsweise ist Zurückweisung an die erste Instanz möglich unter bloßer Auf
hebung der angefochtenen Entscheidung, wenn in der unteren Im;tanz eine sach
liche Prüfung nicht vorgenommen ~war oder schwere Verfahrensmängel eine \Vicdcr
holung des Verfahrens notwendig machen. 

Die Entscheidung des BeschWerdegerichts muß mit Gründen versehen sein 
(mit Rücksicht auf die weitere Beschwerde, JI'GG. § 23.) \Vcnn auch keine Form 
vorgeschrieben ist, so ist doch die schriftliche Abfassung der Entscheidung prak
tisch notwendig. 

§ 1 !. Die weitere Beschwerde. 
I. Das FGG. kennt auch eine dritte Imtanz, indem es gegen die Entschei

dungen des Beschwerdegerichts das Rechtsmittel der weiteren Beschwerde gibt. 
Sie hat die besondere Voraussetzung, ähnlich wie die Revision des ZP .. daß die 
Entscheidung auf einer Get-Jetzesverletzung beruht (FGG. § 27). Unter 
"Gesetz" ist jede Norm des objektiven Rechts zu verstehen. ob Reichs- oder Landes
recht, Muß- oder Sollvorschrift, materielle oder prozessuale Bestimmung. Nur die 
Nachprüfung der Zweckmäßigkeit einer Entscheidung und des richterlichen Er
messens ist ausgeschlossen. Die Gesetzesverletzung liegt in der Nichtanwendung 
oder der unrichtigen Anwendung der Norm. Grund für die weitere Beschwerde ist 
die Verletzung aber nur, wenn die Beschwerde auf ihr beruht, also ein Zusammen
hang zwischen ihr und dem Inhalte der Entscheidung besteht. Wie im ZP., so 
werden auch in der FG. einige Verfahrensmängel als absolute Beschwerdegründe 
behandelt (FGG. § 24 durch Verweis auf ZPO. § 551). 

Das Gericht hat nur die Rechtsfrage zu prüfen, nach der tatsäch
lichen Seite dagegen die Feststellungen des Beschwerdegerichts zugrunde zu legen; 
neue Tatsachen und Beweismittel sind ausgeschlossen (FGG. § 2i, .ZPO. § 361). 

II. Die Einlegung der weiteren Beschwerde kann nach \Vahl des Be::;chwerde
führers bei dern Gericht erster Instanz, bei dem Beschwerdegericht oder bei dem 
Oberlandesgericht als Gericht der weiteren Beschwerde erfolgen. Der Form nach 
sind möglich Erklärung zu Protokoll des Gerichtsschreibcrs oder Einreichung einer 
Beschwerdeschrift, die von einem Anwalz unterzeichnet sein muß (der einzige Fall 
von Anwaltszwang in der l<'G.). Eine Frist ist für die weitere Besehwt'nlc als solche 
nicht vorgeschrieben, nur bei Verfügungen, die der sofortigen Besch~werdc unter
liegen, ist auch die weitere Beschwerde eine sofortige. 

III. Die Entscheidung über die \vcitere Beschwerde liegt bPim Oberlandes
gericht. Preußen und Bayern haben aber von der Ermächtigung des FGG. § 199 
Gebrauch gemacht und die Entscheidung dem Kammergericht hzw. dem Oben;ten 
Landesgericht überwiesen (Prcuß. FGG. §§ 7, 8, Bay. AGBGB. § 167; bcide übrigens 
auch in landesrechtliehen Angelegenheiten). Zur Wahrung einer einheitliehen 

~* 
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Rechtsprechung sieht FGG. § 199 II die Zuständigkeit des Reichsgerichts 
vor; will nämlich ein Oberlandesgericht bei Auslegung einer reichsrechtlichen Vor
schrift, die sich auf die durch Reichsgesetz den Gerichten übertragenen Angelegen
heiten bezieht, von der auf weitere Beschwerde ergangenen Entscheidung eines 
anderen Oberlandesgerichts oder von einer beliebigen (nicht nur in der FG. ergange
nen) Entscheidung des Reichsgerichts abweichen, so hat es die weitere Beschwerde 
dem Reichsgericht vorzulegen, das dann vollständig entscheidet. Aus ähnlichen 
Gesichtspunkten verbietet FGG. § 29 III dem Gericht erster Instanz und dem 
Beschwerdegericht, der weiteren Beschwerde abzuhelfen. 

§ 15. Die Vollstreckung. 
I. Zur Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen kommt es in 

der FG. nur selten, denn die rechtsgestaltenden Entscheidungen, die 
wichtigsten in der FG., bedürfen keiner Vollstreckung, da ihre Wirkung ihrer 
Natur entsprechend ipso jure eintritt (z. B. Vormundsernennung und Entlassung, 
Genehmigung von Rechtsgeschäften), ebensowenig die Anordnungen, die sich an 
Behörden oder dem Gericht untergebene Organe richten (z. B. Verfügung einer 
Registereintragung). Auch gibt es wichtige Gebiete, auf dem das Gericht nur auf 
Anrufen der Beteiligten und ihrem Wunsch entsprechend verfährt, eine Vollstreckung 
gegen sie also praktisch nicht in Frage kommt (z. B. die Beurkundung). Manchmal 
werden auch andere Behörden mit der Ausführung der gerichtlichen Anordnung 
betraut, z. B. die Fürsorgeerziehungsbehörden mit der Ausführung der Fürsorge
erziehung (JWG. § 70). Es bleiben also nur die an Privatpersonen gerichteten 
Anordnungen übrig, bei denen der Erfolg der Verfügung erst durch ein 
Tun oder Unterlassen eines Beteiligten erreicht wird und dieses erst 
erzwungen werden muß. Besonders wichtig ist dies bei der Führung der Obervor
mundschaft, da bei ihr die gerichtliche Tätigkeit besonders auch eine ständige Auf
sicht erfordert, zu der auch Anordnung von Berichterstattung und Rechnungs
legung gehört. Aber durch die Gesetzgebung ist den Gerichten der FG. nicht all
gemein die Erzwingung ihrer Anordnungen übertragen, vielmehr öfters auch den 
Beteiligten die Durchsetzung im Wege des Zivilprozesses überlassen. Zumeist ent
scheidet das materielle Recht, ob die Erzwingung im Wege der FG. möglich ist. 
So kann das Vormundschaftsgericht den Vormund nicht zwingen, dem Mündel 
dessen Vermögen herauszugeben. 

II. Die Vollstreckung in der FG. hat einen ganz anderen Charakter wie im 
Zivilprozeß, denn es handelt sich nicht unmittelbar um Verwirklichung privater 
Rechte, sondern um zwangsweise Durchführung gerichtlicher Anordnungen, daher 
ist die Vollstreckung nicht den Parteien überlassen, sondern erfolgt 
von Amts wegen durch das Gericht selbst. 

III. Reichsrechtlich ist das einzige Vollstreckungsmittel die Ord
nungsstrafe, nach FGG. § 33 nur in :Form der Geldstrafe ohne Umwandlung in 
Haft, vgl. Verordn. v. 6. 2. 24 Art. II. Sie ist nicht eigentliche Strafe für begangenes 
Unrecht, sondern Zwangsanwendung zur Beugung des Ungehorsams. Durch das 
Landrecht ist ihr Anwendungsgebiet erweitert, indem sie nicht nur in bestimmten 
Einzelfällen vorgeschrieben ist wie vom Reichsrecht, sondern allgemein, wenn 
einem Beteiligten eine Verpflichtung zu einer nur von seinem Willen abhängigen 
Handlung oder zur Unterlassung oder zur Duldung auferlegt ist (z. B. nach BGB. 
§§ l636f.; l665f.; 2361). 

Das Landesrecht hat ferner noch zwei andere Vollstreckungsmittel ausgebildet, 
die Gewaltanwendung (wenn eine Person oder Sache herausgegeben werden soll 
oder wenn eine Anordnung ohne Gewalt nicht durchzuführen ist) und den Offen
barungseid (wenn die herauszugebende Person oder Sache nicht vorgefunden 
wird). 
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§ 16. Yormundschaftssachen. 
Das :FG. gibt in dieHem Abschnitt nur AusführungsvorRchriften zu den im all

gemeinen Teil bereits grundsätzlich behandelten Fragen. So regelt Cf> in §§ 33-4;3 
die Zuständigkeit, in § 46 die Abgabe einer Sache an ein anderes Gericht (vgl. Ju
gendgerichtsgesetz v. 16. 2. 23 § 49, JWG. §57), in §§ 51-33 die Wirksamkeit von 
Entscheidungen, in § 61 deren Rückwirkung. Um die Einleitung des Yerfahrenr-; 
von Amts wegen zu sichern, wird eine praktisch bedeutsame Anzeigepflicht für 
Behörden gegenüber dem Vormundschaftsgericht bestimmt(§§ 48-30, JWG. § 3ß). 
Unter den Vorschriften über die Entscheidungen verdient § ;)5 eine Hervorhebung, 
wonach die Verfügungen, durch die das Vormundschaftsgericht die Genehmigung 
zu einem Rechtsgeschäft erteilt oder verweigert, insoweit unabänderlich sind, ab 
Genehmigung oder Verweigerung einem Dritten gegenüber wirksam geworden ist. 
Diese Bestimmung ist im Interesse der Rechtssicherheit erfolgt, weil es unerträg
lich wäre, daß ein durch Genehmigung wirksam gewordenes Geschäft, auf dessen 
Gültigkeit sich ein Dritter verläßt, nachträglich durch Aufhebung der Genehmigung 
seiner Wirksamkeit wieder beraubt werden könnte. 

Hinsichtlich der Rechtsmittel wird das Beschwerderecht durch FGG. § 37 be
deutend erweitert, um auch unbeteiligten, aber den Beteiligten nahestehenden 
oder menschlich oder beruflich für die Sache interessierten Personen eine ::\Iöglich
keit zum Eingreifen zu gehen (ähnlich JWG. § 63). FGG. §59 erweitert die Prozeß
fähigkeit; ein unter elterlicher Gewalt oder Vormundschaft stehendes Kind oder 
Mündel kann in allen seine PerRon betreffenden Angelegenheiten oder in allen 
.Sachen, in denen es vor der Entscheidung gehört werden soll, sein Beschwerderecht 
ohne .Mitwirkung seines gesetzlichen Vertreters ausüben, ausgenommen Geschäfts
unfähige und Personen unter 14 Jahren. Ebenso kann der ::\Iinderjährige gegen den 
auf ]1-,ürsorgeerziehung lautenden Beschluß Beschwerde - selbständig - einlegen, 
wenn er das 14. Lebensjahr vollendet hat. 

Ein wichtiger Teil des Vormundschaftswesens, insbesondere Stellung und Auf
gaben des Jugendamtes sowie die Fürsorgeerziehung, ist durch das J\VG. Yom 
9. 7. 22 neu geregelt. 

§ 17. X achlaßsachen. 
Auch hier handelt es sieh meist um Ausführung allgemeiner Vorschriften. Eine 

Regelung findet die Zuständigkeit (§§ 72-74), das Beschwerderecht (§§ 76-84), 
die Vollstreckung wird in einem Sonderfall behandelt (Ablieferung von Testamenten 
§ 83). Selbständige Bedeutung hat nur das Nachlaßteilungsverfahren (§ 86 
bis 89). Es soll einerseits Prozesse unter den Erben verhindern, andererseits pri
vate Versuche, zu einer gütlichen Auseinandersetzung zu kommen, durch die Auto
rität und Objektivität des Nachlaßgerichtes wirksam unterstützen. Aber dessen 
Tätigkeit ist keine autoritativ feststellende wie die des Prozeßgerichtes, sondern 
eine rein vermittelnde; auch ein Zwang, seine Vorschläge widersprechenden Be
teiligten gegenüber durchzusetzen, steht ihm nicht zu. 

Das Verfahren beginnt nur auf Antrag und in Ermangelung eines zur Aus
einandersetzung berufenen Testamentsvollstreckers. Das Hauptstück ist die An
fertigung des Auseinandersetz ungs planes. Sind alle Beteiligten erschienen und 
einverstanden, wird die Am;einandcrsetzung beurkundet und bPstätigt, sind nicht 
alle erschienen, aber die Erschienenen einig, wenigstens beurkundet. Gegen die 
Nichterschienenen tritt eine Versäumniswirkung ein, ihr Einverständnis wird an
genommen (Fiktion), wenn sie nicht nach .Mitteilung des Gerichts von der Aus
einandersetzung und Hinweis auf die Versäumnisfolge neuen Termin beantragen 
oder wenn sie in dem neuen Termin nicht erscheinen. Einigen sieh die Erschienenen 
nicht, ergeben sich vielmehr Streitpunkte (z. B. über das Erbrecht eines Beteiligten 
oder die Zugehörigkeit eines Gegenstandes zum Nachlaß), so muß bis zu deren Er
ledigung das Verfahren ausgesetzt werden. 



Frc·iwilligc Gerichtsbarkeit. 

Die Bestätigung, die das Verfahren abschließt, macht mit Rechtskraft die 
Auseinandersetzung für alle Beteiligten verbindlich wie eine vertragsmäßige und 
zugleich zum Vollstreckungstitel, wenn zur Verwirklichung der in der Auseinander
setzung festgestellten Ansprüche noch ein Handeln der Beteiligten erforderlich ist 
(Auflassung, Übergabe). Die materielle Wirksamkeit der Auseinandersetzung wird 
aber durch die Bestätigung nicht geschaffen, sondern hängt davon ab, daß der 
Vertrag der Beteiligten, der durch das Gericht zwar vermittelt ist, aber doch V crtrag 
bleibt, keine materiellen :Mängel aufweist, die ihn nichtig oder anfechtbar machen_ 

§ 18. Registersachen. 
Das FGG. regelt das Verfahren für das Handels-, Genossenschafts-, Vereins

und Güterrechtsregister, überläßt dagegen die Grundbuchsachen einem besonderen 
Gesetze, der Grundbuchordnung. Einsicht und Führung der Register nach der 
formellen Seite hin ist durch die Landesjustizverwaltungen geordnet. Über die 
wichtige Frage, wieweit die Prüfungspflicht des Richters einer Anmeldung 
gegenüber geht, sagt das Gesetz nichts. Sicher hat er festzustellen, ob die An
meldung eine eintragungspflichtigc Tatsache betrifft und den gesetzliehen formellen 
Erfordernissen entspricht. Dagegen kann er den Inhalt der Anmeldung zunächst 
als richtig behandeln und ist zur Aufklärung der Sachlage nur dann verpflichtet und 
berechtigt, wenn ihm Zweifel an der Richtigkeit kommen; er kann dann von dem 
Anmelder d~:>n Nachweis der Richtigkeit seiner Angaben verlangen. Ist ein für die 
Eintragung präjudizieller Punkt streitig, so kann die Verfügung bü; zur Entscheidung 
über das ;,;treitige Recht:ovcrhältnis im ~Wege des Zivilprozesses ausgesetzt werden, 
denn der Rcgistc·rrichter ist nicht dazu berufen, bindende Feststellungen zu treffen, 
ohne solche würde aber die Eintragung keine sichere Grundlage haben. 

Bedeutung hat auch das Ordnungsstrafverfahren; es soll die vom mate
riellen Recht gewissen Personen auferlegte Pflicht zur Anmeldung oder Zeichnung 
erzwingen, in andern Fällen ein Einschreiten gegen Mißbrauch einer :Firma ermög
lichen. Es beginnt von Amts wegen und mit der Auflage, innerhalb bestimmter 
:Frist der gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen oder die Unterlassung mittels 
Einspruchs gegen die Verfügung zu reehtfertigen, zugleich wird die Ordnungsstrafe 
angedroht. Geschieht innerhalb der Frist keines von beiden, so wird die angedrohte 
Strafe festgesetzt, zugleieh aber die erste Verfügung wiederholt, so daß immer er
neute :Festsetzung einer Strafe möglieh ist bis zur Erzwingung der Maßnahme. Auf 
!len Einspruch hin wird nach Verhandlung die Verfügung entweder aufgehoben oder 
die Ordnungsstrafe festgesetzt und die erste Verfügung wiederholt. 

Das V erfahren in den andern Registersachen ist dem für das Handelsregister 
vorgeschriebenen so nachgebildet, daß das Gesetz sich in der Hauptsache mit Ver
weisungen begnügt. Für das Vereinsregister enthält das BGB. selber die Regelung. 

§ 19. Beurkundung. 
I. Das FGG. regelt die Beurkundung der Rechtsgeschäfte und die 

Beglaubigung von Unterschriften, jene nur soweit sie durch Gericht 
oder Notar erfolgt, während die Beurkundung durch andere Beamte oder Be
hörden anderweitig geordnet ist (z. B. für die Grundbuchämter in der Grundbuch
ordnung, für die Standesbeamten im BGB. und Personenstandsgesetz). Da zahl
reiche wichtige Rechtsgeschäfte durch das BGB. und HGB. der Beurkundung unter
worfen sind, so hat das Verfahren große praktische Bedeutung. Die Bestimmungen 
finden Anwendung nicht nur, wenn das Verfahren nur die Beurkundung zum Gegen
stande hat, sondern auch, wenn eine solehe im Rahmen eines anderen Verfahrens, 
z. B. einer Vormundschaft, stattfindet. Dagegen ist der Prozeßvergleich durch die 
ZPO. geregelt. 

Reichsrechtlich sind Gerichte und Notare gleichermaßen zur Beurkundung be
rufen, da die materiellen Gesetze, insbesondere das BGB., stets von "gerichtlicher 



fionstige Vorsehriften. 

oder notarieller" Beurkundung sprechen. EGBGB. § 141 gibt aber den Landes
gesetzen die Ermächtigung, entweder nur die Gerichte oder nur die Notare für 
zuständig zu erklären. Hiervon haben u. a. Bayern, Württemberg und Baden zu
gunsten der Notare Gebrauch gemacht, während es Preußen, Sachsen, Hessen hei 
der reichsrechtlichen Regelung belaAsen haben. Saeldich zuständig ist bei den 
Gerichten nach FGG. § 167 daR Amtsgericht. Die örtliche Zuständigkeit ist 
nicht geregelt, RO daß jedeR Amtsgericht und jeder Notar zuständig ist, allerdings 
nur in seinem Amtsbezirk. 

Bei dem Verfahren ist zu Reheiden zwischen Beteiligten und den mit
wirkenden Personen; Beteiligter ist nach FGG. § 168 in Abweichung von dem 
allgemeinen Begriff der FG., wessen Erklärung beurkundet werden soll; zu der 
zweiten Kategorie gehört die Urkundsperson (Richter oder Notar) und die in ge
wissen Fällen vorgeschriebenen Kontrollpersonen (FGG. §§ 169, 177 Z. 2, 178, 179). 
Der Ausschluß von der Mitwirkung ist auch ab\veichend von der allgemeinen Be
stimmung (FGG. § 6) geregelt in §§ 170-173. Danach ist ausgeschlossen der Be
teiligte selbst (so daß niemand ~:;eine eigene Erklärung beurkunden kann), der von 
einem Beteiligten Vertretene, der Ehegatte, V crwandtc oder Verschwägerte des 
Beteiligten oder des von ihm Vertretenen. Die :Folge der :Mitwirkung dieser aus
geschlossenen Personen ist die Nichtigkeit der Beurkundung. Dagegen macht die 
Mitwirkung eines nach FGG. § 171 Ausgeschlossenen nur die betreffende Verfügung, 
nicht die ganze Beurkundung nichtig. Die mitwirkenden Personen müssen bei 
Vorlesung, Genehmigung und Unterzeichnung der Urkunde zugegen sein, sonst ist 
die Beurkundung nichtig; dagegen hat ihr Fehlen bei Entgegennahme der Erklärung 
und Aufnahme des Protokolls keine Folgen. 

II. Die Beurkundung erfolgt durch Aufnahme eines Protokolls (in deutscher 
Sprache, § 175), ohne solches ist die Beurkundung nichtig. Als notwendigen Inhalt, 
dessen Fehlen Nichtigkeit bewirkt, schreibt § 176 vor Ort und Tag der Verhandlung, 
Bezeichnung der Beteiligten, deren Erklärung. Diese ist in zwei Formen möglich, 
mündlich, so daß der ganze Inhalt vorgetragen und nun aufgenommen wird, oder 
unter Bezugnahme auf eine Schrift, die überreicht und dem Protokoll als Anlage 
beigefügt wird. Auf die Aufnahme des Protokolls folgt seine Verle~:;ung, seine 
Genehmigung durch die Beteiligten und die eigenhändige l:nterschrift 
derselben; alles dies ist \vesentlich, so daß das Fehlen Nichtigkeit bewirkt. Vor
lesung, Genehmigung und Unterschreibung muß dann im Protokoll durch die Ur
kundspcrson festgestellt und außerdem das Protokoll von den mitwirkenden Per
sonen unterschrieben werden (auch diese beiden Punkte sind wesentlich). 

III. Die Beglaubigung der Unterschrift erfolgt durch einen Vermerk 
unter der Unterschrift, die in Gegenwart der Urkund,;person vollzogen oder an
erkannt werden soll, hierauf ist der Vermerk von der Urkundsperson zu unterzeich
nen_ Die Frage, ob die Urkundsperson von dem Inhalt der zu beglaubigenden Er
klärung Kenntnis nehmen darf oder muß, ist landesrechtlieh verschieden geregelt. 

§ 20. Sonstige V orschriftcn. 
Das FGG. enthält außerdem noch eine Anzahl Vorschriften über das Verfahren 

in einzelnen den Gerichten der FG. überwiesenen Angelegenheiten, die hier nur er
~wähnt werden können. So behandelt der :3. Abschnitt (§§ 65--68) die Bestätigung 
der Annahme an Kindcsstatt, der 4. (§§ 69-71) die gerichtlichen Verrichtungen in 
Personenstand~:;sachen, der 6. (§§ 100-124) das Schiffspfanddrecht, der 9. (§§ 163 
bis 166) den Offenbarungseid (in den Fällen des bürgerlichen Rechts), die Unter
suchung und Verwahrung von Sachen und den PfandverkauL Im Abschnitt Han
delssachen finden sich neben den Handelsregistersachen zahlreiche durch das HGB. 
den Gerichten übertragene Verrichtungen (§ 145) sowie die Regelung der gericht
lichen Tätigkeit bei der Dispache (§§ 149-158, HGB. § 706, BinnenSchG. § 84). 
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Die Grundbuchsachen in der gerichtlichen Praxis 
einschließlich Aufwertung der Grundstiieks-Pfandrechte 

Von 
Dr. A. Brand und Dr. L. Schnitzler 
Landgerichtspräsident ~linisterialdirektor 

Vierte, verbesserte und vermehrte Auflage 
XII, 539 Seiten. 1928. Gebunden RM 29.-

Aus den Besprechungen: 
Das Buch will allen mit Grundbuchsachen befaßten Behörden, Beamten und Privat

personen ein Hilfsmittel für die Praxis des täglichen Lebens sein. Der jüngere Praktiker 
wird durch die knappe Darstellung einen schnellen Überblick gewinnen über den in zahl
losen GeRetzen, Verordnungen und Verfügungen zerstreuten Stoff. Auch wird er durch die 
mannigfaltigen, eingeflochtenen Beispiele von Anträgen, Verhandlungen und Verfügungsent
würfen dem Verständnisse der schwierigen Materie nähergebracht werden. Allen wird die 
eingehende Berücksichtigung der Entscheidungen der obersten Gerichtshöfe willkommen sein; 
die gerade auf dem Gebiete des Grundbuchrechtes gewaltig angewachsene oberstrichterliche 
Rechtsprechung, besonders die des Kammergerichts, ist bis in die neueste Zeit mit tunliebster 
Vollständigkeit verarbeitet. Bei der Bearbeitung der neucn Auflage sind zahlreiche Abschnitte 
durch inzwischen ergangene Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen geändert worden. 
Der Abschnitt über das Kosten- und Stempelwesen ist erheblich ausführlicher als bisher 
behandelt worden. "lrfitteilunuen des Preußischen Richtervereins". 

Die Registersachen 
(Handelsregister, Genossenschafts-, Vereins·, Güterrechts-, Muster-, Schifl's· und 

Schiffsbauwerks-Register) 
in der gerichtlichen Praxis 

Von 
Dr. A. Brand und JUeyer zum Gottesberge 

Landgerichtspräsident An1tsgerichtsrat und Registerrichter 
Zweite, verbesserte und bedeutend vermehrte Auflage. 

XV, 481 Seiten. 1927. Gebunden RM 28.50 
Aus den Besprechungen: 

Registersachen sind mitunter auch für Juristen ein abgelegenes Gebiet. Eine Ursache 
liegt darin, daß die Vorschriften in den verschiedensten Gesetzen verstreut sind und nur der 
Vollzug in der Hand des Registerrichters vereint ist. Aber das Gründungsfieber der Inflation 
und die GM-Umstellung der Gesellschaften hat die Bedeutung des Registerwesens deutlich 
genug offenbart. Das Buch bietet die Systematik des Registers. Allgemeine Vorschriften 
(Verfahren, Beschwerde usw.) und Einzelheiten (einzelne Register und dabei besondere Ab
schnitte z. B. über Firma, Prokura, einzelne Gesellschaften mit dem einschlägigen materiellen 
Recht) sind übersichtlich zusammengestellt. Für Anmeldungen sind Formulare, für Ein
tragungen Beispiele gegeben. Die neuesten Entscheidungen, an denen nach Inflation und 
Umstellung kein Mangel ist, sind berücksichtigt. Das Buch ist vorwiegend für die preußische 
Praxis geschrieben. Es wird besonders nützlich sein für alle Kreise (Rechtsanwälte, Notare, 
Syndioi), die mit dem Register zu tun haben. Aber auch der Richter, und zwar auch der 
außerpreußischen, wird das Buch wegen der Übersichtlichkeit der Zusammenstellung und der 
Anführung der Entscheidungen bis zur Gegenwart mit Nutzen verwenden. Das Buch gibt 
rasche Antwort bei der Einarbeitung in das Referat. "Leip:iuer Zeitschrift für Dwtsche8 Recht". 

Die neue Vergleichsordnung 
Gesetz iiber den V<'rgleich zur Abwcndung des Konkurses vom 5. Juli 1927 

Mit Einleitung, allen wesentlichen Teilen der amtlichen Begründung und Kommentar von 
Hermann Lucas 

~linistcrialrat im Preußischen Justizmini~h·rinrn 
VIII, 218 Seiten. 1927. Gebunden Hl\1 \1.60 

Aus den Besprechungen: 
Das vVerk verdient wärmste Empfehlung. Der Kommentar zeichnet sich durch Klarheit 

und Vollständigkeit aus. Ein besonderer Vorzug ist es, daß, verteilt auf die einzelnen Para
graphen des Gesetzes, die amtliche Begründung des Gesetzentwurfes fast lückenlos wieder
gegeben ist. Die ausführliche Einleitung stellt den wesentlichen Inhalt und die wirtschaftliche 
Bedeutung des Gesetzes dar und führt somit auch den ~iohtjuristen in die Materie ein. Mit 
Recht hat der Verfasser davon abgesehen, etwa gleichzeitig einen erschöpfenden Kommentar 
zur Konkursordnung zu geben, deren Probleme vielfach in dem vorliegenden Gesetze wieder
kehren. Jedoch sind an mehreren Stellen z. B. bei den Vorschriften über die Aufrechnung 
des Vergleichsverfahrens und über die Anfechtung im Anschlußkonkurse eingehende Dar
legungen erfolgt. "Blätter fiir Rechtspfleue iut Bezirk des Knrnmergerichts". 
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Arbeitsrecht. Von Dr. Wal ter Kaskel, Professor an der Universität Berlin. (Band XXXI 
der "Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft".) Dritte, erweiterte Auflage. 
XXII, 432 Seiten. 1928. RM 18.80 
Mit völlig· neuem, umfassen1lcm Tarifrecht. Enthält die neue Gesetzgebung 
und Rechtsprechung des Reichsgerichts. 

Arbeitsrechtliche Gesetze. Herausgegeben von Dr. jur. Hans·Georg Authes, 
Berlin. VIII, 403 Seiten. 1928. RM 3.90 
Eine wohlfeile Textausgabe der arbeitsrechtlichen Gesetze hat bisher gefehlt. Die vor
liegende Sammlung enthält alle Bestimmungen, die für den täglichen Handgebrauch so
wie für das Studium des Arbeitsrechts erforderlich sind. Die Brauchbarkeit dieser Auf
gabe wird durch die Beifügung der wichtigen Formulare und Muster sowie durch ein 
ausführliches Sachregister erhöht. 

Kommentar zur vorläufigen Landarbeitsordnung vom 24. Ja
nuar 1919 nebst einem Abdruck der Bestimmungen über die Anwerbung und Be
schäftigung ausländischer Arbeiter. Von Dr. Erich Molitor, a. o. Professor an der 
Universität Leipzig. VII, 84 Seiten. 1928. RM 4.50 

}.,ürsorgerecht. Von Dr. Hans Mnthesius, Stadtrat in Berlin-Schöneberg. 
(Band XXXI b der "Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft".) XII, 184 Seiten. 
1928. RM 8.60 

Die 'V ohlfahrtspflege auf Grund der Fürsorgepflichtverordnung und der Reichs
grundsätze. ·systematische Einführung von Dr. Hans Muthesius, Stadtrat in Berlin
t:lchöneberg. Zweite Auflage. VIII, 131 Seiten. 1928. RM 3.90 

Gesetz über die Aufwertung von Hypotheken und anderen 
Ansprüchen (Aufwertungsgesetz) vom 16. Juli 1925 und Durcll
fiihrungsveror(lnung vom 29. November 1925 unter besonderer Berücksichtigung 
der Rechtsprechung des Kammergerichts erläutert von Carl Gribel, Kammergerichtsrat 
in Berlin. Zweite, neu bearbeitete Auflage. XVI, 356 Seiten. 1926. RM 12.-

Die Auhvertung. Systematische Einführung. Vorträge von C. Gribel, H. Neufeld, 
0. Mügl'l, H. Wunderlich. Herausgegeben von der Verwaltungsakadl'mie ßnlin. 
IV, 78 Seiten. 1926. RM 3.60 

Handbuch de1• Verfassung und Verwaltung in Preußen und dem 
Deutschen Reiche. Von Graf Hne de Grais -j-, Wirk!. Geh. Oberregierungs
rat, Regierungspräsident a. D. Vierundzwanzigste, veränderte Auflage. Heraus
gegeben von fxraf Hue de Hrais, Regierungsdirektor in Frankfurt a. d. 0., Dr. Hans 
Peters, Privatdozent an der Universität in Breslau, unter Mitwirkung von Dr. Werner 
Hoche, Ministerialrat im Reichsministerium des lnnern in Berlin. XVII, 1009 Seiten. 
1927. Gebunden RM 25.-; durchschossen gebunden RM 30.-

Verwaltungsrecltt. Von Dr. Waltl'r Jellin1•k, Professor an der Universität Kiel. 
(Band XXV der Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaften.) XVIli, 549 Seiten. 
1928. RM 30.-

Aktennl uster für Richter, Notare, Rechtsanwälte, Kanzleibeamte, Ausgleichs-, Kon
kursmassenverwalter und Studierende. Von Dr. Michael Heller, Hofrat i. R., Dr. Georg 
Frank!, Landesgerichtsrat i. R., Dr. Ludwig Heller, Richter. 
I. Band: Das novellierte Gesetz über das gerichtliche Verfahren, außer 

Streitsachen. Verlassenschaftsabhandlung. Yormundschaft. Freiwillige 
Schätzung und Feilbietung. VI, 287 Seiten. 1926. RM 10.-

II. Band: Die novellierte Konkurs·, Ausgleichs- uml Anfechtungsordnung. Mit 
Entscheidungen, Literaturangaben und 35 Aktenmustern. IX, 467 SeiteiL 1927. RM 17.20 

III. Band: lHe Exekutiousordnung. Mit Entscheidungen, Literaturangaben und 
71 Aktenmustern. Von Dr. Michael Heller, Hofrat, Dr. Ludwig Heller, Bezirks
richter, Dr. Karl Kollross, Richter. X, 891 Seiten. 1928. RM 35.-
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VERZEICHNIS DER IN DER 
ENZYKLOPÄDIE ERSCHEINENDEN BEITRÄGE 

Die mit einem * versehenen Beiträge sind bereits erschienen 

I. RechtsphiloSOJ)hie 
* 1. Rechtsphilosophie 2. Aufl. • • . • • • • • Prof. Dr. Max Ernst Mayeri·, Frankfurt a. M. 

II. Rechtsgeschichte 
* 2. Römische Rechtsget!Ohiohte und System des 

Römischen Privatrechts • Prof. Dr. Paul Jörst, Wien 
*3. Römischer Zivilprozeß • • • • . • . Prof. Dr. Leopold Wenger, Wien 

4. Deutsche Rechtsgeschichte . . . . • Prof. Dr. A. Zyoha, Bonn a. Rh. 
*5. Grundzüge des deutsoben Privatrechts Prof. Dr. Hans Planitz, Köln a. Rh. 
*6. Rechtsentwicklung in Preußen • Prof. Dr. Eberhard Sohmidt, Kiel 

III. Zivilrecht nnd Zivilprozell 
*7. Bürgerliches Recht: Allgemeiner Teil 2. Aufl. Geh. Justizrat Prof. Dr. Andreas v. Tuhr t, 

Zürich 
* 8. Recht der Schuldverhältnisse 3. Aufl. • 
"9. Sachenrecht 2. Auf!. . 

., 10. Familienrecht 2. Aufl. • . . . . . . 
*11. Erbrecht • • . • . . . . • • • . . • 

Prof. Dr. Heinrich 'l'itze, ßerlin 
• Prof. Dr. Julius v. Gierke, Göttingen 
• Prof. Dr. Heinrich Mitteie, Beideiberg 

Prof. Dr. Julius Binder, Göttingen 
*12. Ha.ndel!;recht mit Wechsel- und Scheckrecht 

2. Auflage ..•... Geh. Hofrat Prof. Dr. Karl Heinsheimer, 
Beideiberg 

*13. Privatversicherungsrecht 

* 14. Urheber- und Erfinderrecht 

*15. Internationales Privatrecht 

Geh. Hofrat und Geh.JustizratProf. Dr. Viotor 
Ehrenberg, Göttingen 

Geh. Hofrat Prof. Dr. Philipp Allfeld, Er
langen 

16. Einwirkungen des Friedensvertrages auf die 
Privatrechtsverhältnisse 

Prof. Dr. Karl N eumeyer, München 
Prof. Dr. Josef Partsoht, Berlin 

(fällt aus) 
17. Zivilprozeß.reoht • . . • . • • • • 

* 18. Konkursrecht . • . . • • . . . . 
* 19. Freiwillige Gerichtsbarkeit 2. Aufl .. 

• Prof. Dr. James Goldsohmidt, Berlin 
• Geh. Hofrat Prof. Dr. Ernst Jaeger, Leipzig 
• Prof. Dr. Friedrioh Lent, Erlangen 

IV. Strafrecht und Strafprozeß 
20. Strafrecht 

*21, Strafprozeßrecht 

22. Kriminalpolitik 
* 22 a. Preßrecht . • 

Prof. Dr. Eduard Kohlrausch, Berlin 
Geh. Hofrat Prof. Dr. Kar! v. Lilienthai t, 

Haideiberg 
Prof. Dr. Ernst Rosenfeld, Münster i. Westf. 

• Privatdozent Dr. H. Mannheim, Berlin 




